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XIX . Armenwesen.

Organisation der Armenpflege.

Tie Organisation der Armenpflege hat im Berichtsjahre keine wesentliche Änderung
erfahren. Sie beruht auf der im Jahre 1860 vom Gemeinderathe erlassenen und seither
mir in einzelnen Punkten abgeanderten Instruction , nach welcher die Armenpflege in
der Art centralisiert ist, dass der Magistrat das Bewilligungsrecht für alle größeren
oder wiederkehrenden Unterstützungen hat, während die für jeden Bezirk bestehenden
Armeninstitute die Verhältnisse der Bittsteller zu erheben, Anträge zu stellen, die vom
Magistrate bewilligten Unterstützungen zu verabfolgen und nur in Fällen augenblicklichen
Bedarfes kleinere Unterstützungenselbständig zu ertheilen haben.

Mit Rücksicht auf die große Ausdehnung des II. Gemeindebezirkeshatte der
Gemeinderath schon mit Beschluss vom 18. December 1896 die Untertheilung des
Armeninstitntes dieses Bezirkes in zwei selbständige Armeninstitute beschlossen; doch
konnte dieser Beschluss, da gegen die Art seiner Durchführung Protest erhoben und
darüber noch nicht endgiltig entschieden wurde, im Berichtsjahre noch nicht durch¬
geführt werden. Auch au der Anzahl der Armenrathstellen , welche mit Stadtraths¬
beschluss vom 26 . April 1894 nach dem Grundsätze, dass einem Armenrathe nicht
mehr als 10 unterstützte Familien zugewiesen werden sollten, mit 1775 festgesetzt
worden war , wurde im Berichtsjahre nichts geändert.

Dagegen wurde die Zahl der Functionäre  bei einzelnen Armeninstituten, dem
Bedürfnisse entsprechend, vermehrt. So wurde für das Armeninstitut des VII. Bezirkes
die Stelle eines zweiten Obmann-Stellvertreters , für den VIII. Bezirk die eines
Stellvertreters für den Rechnungsführer und für den Schriftführer, für den IX. Bezirk
die Stelle eines zweiten Obmann-Stellvertreters und eines Stellvertreters für den
Cassier und für den Rechnungsführer, endlich für das Armeninstitnt des XII. Bezirkes
die Stelle eines zweiten Obmann-Stellvertreters systemisiert.

Durch, die Einverleibung der Vororte mit Wien im Jahre 1890 und durch den
Stadtrathsbeschluss vom Jahre 1894 , wonach die Zahl der Armenrüthe von 890 auf
1775 erhöht worden ist, sind in der Functionsdauer derselben so große Verschiedenheiten
eingetreten, dass allznhäufig Armenrathswahleu nothwendig wurden.
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Um nun ein einheitliches System durchführen und sämintliche Armenräthe gleich¬
zeitig wählen zu können, beschloss der Gemeinderath am 17 . December 1897:

„1. Die Wahl jener Armenräthe, deren Functionsdauer mit Ende des Jahres 1896 zu
Ende war oder mit Ablauf der Jahre 1897 bis 1899 zu Ende geht, sowie die innerhalb dieses
Zeitraumes nothwendigen Ergänzungs- und Ersatzwahlen werden nur bis Ende 1900 aus¬
geschrieben; es hat daher deren Bestätigung nur für diese Zeitperiode zu gelten und bis dahin
jede Auslosung zu unterbleiben.

2. Für die gleiche Zeitpcriode sind auch die Wahlen der Functionäre bei sämmtlichen
Armeninstituten vorzunehmen, mit Ausnahme jener Bezirke, in welchen die Functionäre ganz
oder theilweisc erst im heurigen Jahre gewählt wurden.

3. Diese Bestimmungen haben auch für das demnächst ins Leben tretende Armcninstitnt II b
(Brigittenau) zur Anwendung zu kommen/

Am Ende des Berichtsjahres betrug die Zahl der systemisierten Armenräthe
1642 , jene der Waisenvüter 353 , jene der Waisenmütter 114.

Über die Bewegung im Stande der Armenräthe  gibt folgende Zusammen¬
stellung Aufschluss.

Es fanden statt:
im Bezirke Wahlen von Armenräthen Wahlen von Functionären

I . . 2 . . . . 3
II . . 4 . . . . . . . . . —

III . . 3 . . . . —
IV . . 8 .. . . . —
V . .28. . . . 3

VI , . — . . . . —
VII . . 3. . . . —

VIII , .29 . . . . 6
IX . . 9 . . . . 6

X . . 6 . . . . —
XI . . 1 . . . . —

XII . . 10 . . . . 1
XIII . . 13 . . . . 4
XIV . . 18 . . . . 12
XV . . — . . . . —

XVI . . 7 . . . . —
XVII . .11. . . . —

XVIII . . 12 . . . . 1
XIX . . 2 . . . . —

Bezüglich der Geschäftsführung der Armeniustitute  ist zu bemerken, dass
im Berichtsjahre die Zahl der Geschäftsstücke 63 .126 , die Zahl der Sitzungen 210
betrug . Zur Beurtheilung des Umfanges der Geschäfte der Armeninstitute dient auch
die Anzahl nnd Größe der von ihnen dem Magistrate znr Entscheidung vorgelegten
Hauptberichte , d. i. der in Tabellenform zusammengefassten Anträge über Unterstützungs-
ausnchen.
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Im Jahre 1897 wurden vorgelegt:
aus dem I. Bezirke 14 Hauptberichte mit 277 Pvsteu

,, II. „ 61 1308
„ III. „ 121 1192 „

IV. „ 39 534
V. „ 82 „ „ 2087

VI. „ 41 1051
VII. „ 37 677

„ VIII. „ 49 798
„ IX. „ 114 1091

,, X. 50 „ 1061

„ „ XI. 14 210
„ XII. „ 46 591
„ „ XIII. „ 27 484
„ „ XIV. 56 „ 913 „

XV. 37 736
XVI. 62 2356

„ XVII. 74 1717
„ XVIII. „ 42 451

- » XIX. 21 » .. 292

zusammen also 987 Hauptberichte mit 17826 Posten.

Nach der Instruction über die Armenpflege soll womöglich jährlich eine Con-
ferenz der Obmänner sämmtlicher Armeninstitute stattfinden ; eine solche Con-
ferenz wurde am 18 . December 1896 eröffnet , ani 22 . Februar 1897 fortgesetzt und
am 5 . April 1897 geschlossen.

Bei dieser Conferenz wurde vor allem auf das fortwährende Steigen der
Kosten der Armenpflege hingewiesen und die Nothwendigkeit einer strengen und
gewissenhaften Prüfung der Verhältnisse der Bittsteller betont.

Der armenärztliche Dienst wurde im Berichtsjahre durch 11 k. k. provisorische
Armenärzte , welche theils vom k. k. Krankenanstaltenfond , theils von der Gemeinde
Wien remuneriert werden , durch 55 städtische Ärzte für Armenbehandlung und Todten-
beschau , ferner durch 1 k. k. Stadtarmen -Augenarzt und 1 k. k. Stadtarmenarzt , deren
Bezüge der k. k. Krankenanstalteufond allein trägt , versehen.

8 . Sonde nnd Stiftungen für die Zwecke der öffentlichen Armenpflege,

a) Fände der öffentlichen Armenpflege.

Für die Zwecke der öffentlichen Armenpflege stehen der Gemeinde Wien,
abgesehen von den Armenstistungen und den für die Armenpflege gewidmeten Legaten
und Schenkungen die Erträgnisse von sechs in ihrer Verwaltung befindlichen Fanden
zur Verfügung , über deren finanzielle Gebarung ini Folgenden berichtet wird . Außerdem
erhält die Gemeinde gewisse Zuschüsse aus dem niederösterreichischen Landesfonde.
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1. Allgemeiner Versorgungsfond.

Als im Jahre 1842 die Armenpflege in Wien van der k. k. niederösterreichischen
Landesregierung dem Wiener Magistrate übergeben wurde, erhielt dieser auch die für
die Armenpflege im allgemeinen gewidmeten Fände unter der Bezeichnung „Wiener
allgemeiner Versorgnngssvnd" mit der Bestimmung überwiesen, dass der Fand nicht dem
Gcmeindevermögeneinverleibt werden dürfe und stets abgesondert zu verrechnen sei.

Die Einnahmen des Fondes bestehen ans dem Ertrage seiner Realitäten und
Wertpapiere, ans dem Ertrage verschiedener ihm verliehenen Rechte (einer Gebür von
den in Wien vorfallenden Verlassenschaften, von freiwilligen Versteigerungen, von
öffentlichen Lustbarkeiten, dem Lohnwagcngefülle, einem Antheile an der Verzehrungs¬
steuer und an dem Reingewinne des k. k. Versatzamtes), aus dem Erträgnisse der
jährlich veranstalteten Armenlotterie, des Balles der Stadt Wien, des städtischen
Neujahrsalmanaches, ans Spenden, letztwilligen Zuwendungen und verschiedenen Straf¬
geldern. Im Berichtsjahre wurden die Einkünfte des Fondes mehrfach geschmälert.
Mit Erlass der k. k. niederösterreichischcnStatthalterei vom 13. April 1897,
Z. 34.144, wurde die bisher eingehobene Radfahrlicenzgebür als gesetzlich nicht
begründet aufgehoben; der Antheil am Reingewinne des k. k. Versatzamtes
wurde nicht an den Fond abgeführt, sondern mit Rücksicht aus die geplante Umge¬
staltung des k. k. Versatzamtes znrückbehalten; endlich wurden auch die Gebären von
Verlassenschaften dadurch beeinträchtigt, dass infolge einer geänderten Spruchpraxis
der Abhandluugsgerichte für die Bemessung der Versorgungsfvndsgebür der Wert der
außerhalb des Stadtgebietes gelegenen Nachlassrealitäten außer Anschlag blieb.

Dieser plötzliche Umschwung in einer Jahrzehnte lang geübten Spruchpraxis
bewies neuerdings die Nothwendigkeit einer neuen gesetzlichen Regelung der Verlassen-
schaftsgebür; der Magistrat hat die hiezu erforderlichenVorarbeiten bereits in Angriff
genommen.

Bezüglich des L o h n w a g e n g e f ä l l e s ist Folgendes zu bemerken:
Die Gemeinde Wien hebt aus Grund der Verordnung Kaiser Leopold I. vom

2. December 1697 (Lockex austi-iaous I. pag. 1l4 ) von gewissen Fuhrwerksbesitzern
sogenannte Licenzgcbürenein.

Durch diese Verordnung wird bestimmt, dass vom 1. Jänner 1698 alle jene,
welche in, vor, um und bei der Stadt Wien Lehenwagen(Lohnwagen), Schese(Chaisen)
und Kaless (Kaleschen) halten, zur Erhaltung des neu errichteten Armenhauses vor dem
Schotteuthore eineu Lehenwagen-, Schese- und Kalessaufschlag von monatlich 3 Gulden
von jedem dieser Transportmittel im vorhinein an die Armencasse zu entrichten haben.

Dieser Aufschlag, später Lohnwagengefälle genannt, hat im Laufe der Jahre
mannigfache Abänderungen erfahren. So wurde das Lohnwagengefälte im Jahre 1765
erhöht; ebenso mit Verordnung vom 30. Juni 1812 (Kropatschek's Gesetzessammlung
vom Jahre 1812).

Eine neuerliche Regulierung des Lohnwagengefülles wurde auf Grund der Aller¬
höchsten Entschließung vom 23 . August 1821 mit dem Regierungscircnlarevom 19. Sep¬
tember 1821, Z. 42.280 , verfügt und in derselben die Gebären für die Fiaker (Vor¬
stadtlohnkutscher), Stadtlohnkutscher, Sesselträger, Landkutscher, Kleiufuhrleute, sowie
Zeiscl- und Stellwagenbesitzerfestgesetzt. (Provinzial-Gesetzsammlung vom Jahre 1821,
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S . 503 .) Das ursprünglich in der Verwaltung des Staates befindliche Lohnwagen¬
gefälle kam gelegentlich der im Jahre 1842 erfolgten Übergabe des Arnicnwesens an
den Magistrat.

Gegenwärtig betragen diese Gebaren per Licenz und Jahr : für den Fiaker 37 sl. 80 kr.,
Einspänner 18 fl. 90 kr., Stadtlohnkutscher50 fl. 40 kr., Stellwagen I. El. 8 fl. 40 kr.,
Stellwagen II. Cl. 6 fl. 30 kr., Stellwagen III. Cl. 4 fl. 20 kr., Landkutscher
37 fl. 80 kr., Kleinfuhrwerksbesitzer6 fl. 30 kr.

Die Einnahmen, welche aus diesen Licenzgebüren dem Wiener Versorgungsfonde
zufließen, waren für das Jahr 1897 mit 93.000 fl. veranschlagt.

Zu wiederholten Malen sind die licenzpflichtigenFuhrwerksbesitzer um die
Aufhebung dieser Licenzgebüreneingeschritten. Es lässt sich in der That nicht leugnen,
dass die Licenzgebür insbesondere für die Fiaker, Einspänner und Lohnkutschereine
drückende Last ist, welche um so schwerer empfunden wird, als die Entwicklung der mo¬
dernen, auf den Massentransport eingerichteten Verkehrsmittel die Geschüftsverhältnisse
dieser Fnhrwerksbesitzer in überaus ungünstiger Weise beeinflußt.

Nachdem jedoch der Wiener allgemeine Versorgnngsfond auf eine so namhafte
Einnahmsquelle ohne einen entsprechenden Ersatz nicht verzichten kann, wurden die
Gesuche um Aufhebung der Licenzgebüren bisher ausnahmslos abgewiesen.

Anlässlich eines neuerlichen Ansuchens der betheiligten Fuhrwerksbesitzer um Auf¬
hebung dieser Gebüre» hat nun der Stadtrath in seiner Sitzung vom 23. April 1897
nachstehende Beschlüsse gefasst:

1. Der Stadtrath spricht sich für die Einführung einer communalen Pferdekopfsteuer mit
einer Progression , sowohl nach der Anzahl der Pferde , als auch für Lnxuspferde , unter gleichzeitiger
Abschaffung der bisherigen communalen Abgaben aus;

2. der Magistrat wird beauftragt , eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten und mit Beschleunigung
dem Stadtrathe , beziehungsweise Gemeinderathe zur Beschlussfassung vorzulegen , derart , dass die
Erledigung derselben in der nächsten Session des niedervsterreichischen Landtages ermöglicht werde;

3. in dem Berichte sind auch bezüglich der Einführung einer progressiven Standplatzgebür
Vorschläge zu erstatten , wobei sowohl auf die Örtlichkeit des Standplatzes , als auch ans die Anzahl
der Wagen eines Fuhrwerksbesitzers , welche diese Standplätze benützen, Rücksicht zu nehmen ist.

11m den finanziellen Effect der projectierten Pferdekopfsteuer ermessen zu können,
genügte es nicht, den Pferdestand im Wiener Gemeindegebiete überhaupt zu kennen,
sondern es musste mit Rücksicht auf die Einführung einer Progression nach der Anzahl
der Pferde erhoben werden, wie sich die im Wiener Gemeindegebiete gehaltenen Pferde
ans die einzelnen Pferdebesitzervertheilen.

Das Ergebnis der Erhebung ist ans der nachstehenden Zusammenstellungzu
entnehmen.

Zu Beginn des Jahres 1897 bezifferte sich der gesammte Pferdestand mit 39.000.
Hievon waren im Besitze der Wiener Tramway-Gesellschaft 3886 , der Neuen Wiener
Tramway-Gesellschaft 540, der Wiener General-Omnibus-Compagnie 1725 , der
Österreichischen Omnibus-Gesellschaft 867 , der städtischen Feuerwehr 111, des städtischen
Ttraßenreinignngsamtes 87 , des k. k. Poststallamtes 731, der Allgemeinen Österreichischen
Transportgesellschaft 233 ; von den übrigen Pferdehältern besaßen Pferde : je einer 3203,
je zwei 2477 , je drei 740, je vier 586 , je fünf 244 , je sechs 247 , je sieben 123,
je acht 139, je nenn 96, je zehn 85, über 10—20 : 212, über 20 —30 : 69, über
30 —40 : 32, über 40—60 : 18, über 50—60 : 13, über 60—70 : 14, über



240 XIX. Armenwesen . — II Fonds und Stiftungen für Zwecke rc.

70 — 80 : 4 , über 80 — 90 : 8 , über 90 — 100 : 1, über 100 — 150 : 11 , über
150 — 200 : 2 . Die Zahl der Luxuspferde (Reit - und Equipagenpferde ) bezifferte sich
mit 1538.

In dieser Zusammenstellung sind jene Pferde außer Betracht gelassen, welche
auch von der auf Grund des Thierseuchenfoudsgesetzes alljährlich vorzuuehmeudeu Con-
scribierung ausgeschlossen sind.

Der Magistrat hat nun einen den Intentionen des vorbezeichneten Stadtraths¬
beschlusses Rechnung tragenden Gesetzentwurf , „betreffend die Einführung einer Gemeinde¬
auflage auf den Besitz von Pferden (Pferdesteuer ) in der Reichshanpt - und Residenz¬
stadt Wien " ausgearbeitet und denselben am 14 . Tecember 1897 dem Stadtrathe
vvrgelegt . Eine Entscheidung hierüber ist im Berichtsjahre nicht erfolgt . —

Die Einnahmen des allgemeinen Versorgungsfond es dienen zur Bestreitung der
Kosten der Armenpflege für alle in Wien heimatberechtigten Personen . Ta diese
Einnahmen hiefür nicht ansreichen , muss die Gemeinde den Fehlbetrag ans ihren
eigenen Geldern decken. In der Verrechnung wird aber dieses Verhältnis umgekehrt,
indem die ganzen Kosten der Armenpflege aus den Gemeindeeinkünften bestritten , dafür
aber die Einnahmen des Versorgnngsfondes nach Abzug der Auslagen für die Ver¬
waltung und die besonderen Zwecke des Fondes an die eigenen Gelder der Gemeinde
abgeführt werden.

Das Fondsvermögen erfuhr im Berichtsjahre durch den Ankauf der C . Rosen-
thallschen Baumschule in Albern eine Veränderung . Zufolge Gemeinderathsbeschlnsses
vom 16 . Juli 1897 wurde dieser Besitz um den Betrag von 118 .670 fl. für das dem
allgemeinen Versvrgnngsfonde gehörige Fondsgut Ebersdorf a. d. Donau angekauft.
Das ganze Grnndareale wurde von der Gemeinde für städtische Bnumschulzwecke ge¬
pachtet und werden 4°/g des Ankaufscapitales als jährlicher Pachtzins an den Fond
gezahlt.

Die Hochwasserkatastrophe im Sommer des Jahres 1897 hat den Pachtgriinden
des Fondsgutes einen nicht unerheblichen Schaden zngefügt , weshalb der Gemeinderatl,
am 10 . August 1897 beschloss, den Pächtern einen Pachtzinsnachlass von insgesammt
1878 fl. zu gewähren.

Im Jahre 1897 betrugen die ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen
1,750 .647 fl. 4 kr., die ordentlichen und außerordentlichen Ausgaben 1,721 .596 fl.
27 kr. (darunter der als Einnahmenüberschnss an die eigenen Gelder der Gemeinde
abgeführte Betrag von 1,325 .591 fl. 99 kr.), das reine Stammvermogen 5,196 .909 fl.
63 kr., das reine Currentvermögen 185 .149 fl. 35 kr., daher das gestimmte reine
Vermögen 5,382 .058 fl. 98 kr.

2 . Bürgerladfond.

Durch Legate , Schenkungen und durch Beiträge der bürgerlichen Zünfte entstand
im Jahre 1558 der Bürgerlndfond , welcher die Bestimmung hat , unversorgte Wiener
Bürger und deren Frauen , welche aus dem Bürgerspitalfonde , über den später gesprochen
werden wird , wegen Unzulänglichkeit der systemisierten Psründenzahl keine Pfründe
erhalten können, mit einer Aushilfe oder Pfründe betheilen zu können.

Die Zahl der aus diesem Fonde zu ertheilenden Pfründen wirv von Zeit zu
Zeit nach Maßgabe der Einkünfte des Fondes festgesetzt.
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Am Schluffe des Jahres 1897 waren 178 Bürgerlad -Pfründnerplätze beseht,
u . zw. bezogen 177 Pfründner monatlich acht Gulden und einer monatlich sechs Gulden.

Beim Bürgerladfonde beliefen sich im Berichtsjahre die gewöhnlichen Einnahmen
auf 27 .991 ft. 19 kr., welchen gewöhnliche Auslagen im Betrage von 23 .669 fl. 11 kr.
gegennberstanden.

Die Hauptsumme des Actitwermögens , welches sich ans den eigenen Capitalien,
den Stiftungscapitalien , dem Werte der Realität I . Bezirk, Wolkzeile Nr . 28 und den
Activrückständen, sowie dem baren Cassareste znsammenseht, betrug 484 .967 fl. 88 kr. ;
werden hievon die Passivrückstände per 191 fl. 30 kr. in Abzug gebracht, so ergibt
sich ein Reinvermögen von 484 .776 fl. 58 kr.

t. Bürgerspitalfond.
Dieser bis ins 13 . Jahrhundert zurückreichende Fond umfasste frühere Wid¬

mungen für verschiedene humanitäre Zwecke; erst seit dem Jahre 1784 , als für
Kranken-, Irren - und Waisenpflege besondere Anstalten geschaffen und die für diese
Zwecke bestimmten Capitalien aus dem Bürgerspitalfonde ansgeschieden wurden , erhielt
er die ausschließliche Widmung zur Unterstützung armer Bürger , hatte aber nichtsdesto¬
weniger noch immer jährlich gewisse Beträge an andere humanitäre Fonde abzuführen.
Nachdem die an den k. k. Krankenanstaltenfond zu entrichtende Reeessgebür im Jahre
1892 durch eine Capitalzahlung abgelöst worden war , blieben nur mehr die ver¬
hältnismäßig geringen Recessgebüren an den k. k. Waisenhaus -, den n.-ö. Findelhaus -,
den Gebärhaus - und Jrrenhansfond , welche zusammen 23 .782 fl. 88 kr. betragen.
Die Verhandlungen wegen Auslassung oder Ablösung dieser Gebären sind im Zuge.

Die Einkünfte des Bürgerspitalfondes bestehen ans dem Erträgnisse der Fonds¬
realitäten (der Herrschaft Spitz a. d. Donau , der zahlreichen Miethäuser in Wien , der
Grundstücke, Auen und Wälder in und bei Wien ), aus den Interessen der Fonds¬
capitalien , aus den Panschalbeiträgen des Staates für die Ablösung gewisser, dem
Fonde einst zugestandener Gerechtsame, endlich ans Legaten und Spenden.

Die Ablösungssumme für das dem Fonde früher gehörige ausschließliche Bier¬
braurecht im Jahresbetrage von 13 .020 fl. war zufolge Erlasses der k. k. u .-ö. Finanz-
landesdirection von 11 . April 1895 , Z . 15 .002 , auf Grund des Z 4 des Gesetzes
vom 20 . Juni 1868 , R .-G .-Bl . Nr . 66 , mit einer 20percentigen Steuer belegt
worden . Die dagegen ergriffenen administrativen Rechtsmittel blieben erfolglos und
auch die beim k. k. Verwaltungsgerichtshofe erhobene Beschwerde wurde am 3 . No¬
vember 1897 als unbegründet abgewiesen.

Der Realbesitz des Fondes in Wien hat keine wesentliche Änderung erfahren.
Erwähnenswert ist, dass der Gemeinderath am 2 . Juli 1897 den Umbau des
Bürgerspitalfondshauses  I . Bezirk, Kärntnerstraße Nr . 24 , Neuer Markt Nr . 4
beschlossen hat und die Demolierung dieses Objectes begonnen wurde.

Zur Erlangung von Plänen für den Umbau desselben in ein Zins - und Ge¬
schäftshaus wurde der Magistrat mit dem angeführten Gemeinderathsbeschlnffe beauf¬
tragt , den Entwurf einer Concurrenzausschreibung vorzulegen und folgende Grundsätze
sestzuhalten:

1. Der Termin ist auf vier Wochen festznsepen.
2. Es sind drei Preise zu 300 fl., 500 fl. und 800 fl. zur Beitheilnng zu bringen.
3. Mit dem Gewinner des ersten Preises ist wegen Durchführung des Tetailprojectes in

Verhandlung zu treten.
VcrwaltungSbericht der Stadt Wien. 10
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4. Als Preisrichter soll durch den Gemcinderath eine dreigliedrige Jury eingesetzt werde» ,
bestehend cmS zwei Mitgliedern des Gemeinderathcs und einem außerhalb des Gemeinderathetz
stehenden Sachverständigen . Die Sachverständigen sind in der Preisausschreibung namhaft
zu machen.

5. Zur Prämiierung sollen jene Projecte kommen, welche sich neben der schönsten archi¬
tektonischen Durchbildung am besten zur Ausführung eignen.

6. Den Projektanten soll es sreistehcn, bezüglich der Baulinie Abänderungen vorzuschlagen
7. Tie Möglichkeit eines architektonischen Einklanges mit den hauptsächlichsten Bnnmaßcn

des seinerzeitigen Umbaues au Stelle des Hauses Sr .-Nr . 26 , Kärntnerstraße ist anzustreben.

Die vm» Magistrate nach diesen Gesichtspunkten verfasste Preisansschreibnng
wurde vvn dem Gemeinderathe mit dem Beschlüsse vvm Ili . Juli 1897 genehmigt.

Als Preisrichter wurden die Gemeinderäthe Josef Bündsdorf , Architekt und Stadt¬
banmeister und Carl Costenoble , Bildhauer , als außerhalb der Gemeindevertretung

stehender Sachverständiger der Architekt Ang . Kirstein eingesetzt. Die Preisrichter
haben als Sbmann Gemeinderath Bündsdorf gewählt.

Ans Grund der am 26 . Juli 1897 erfolgten Preisansschreibnng sind 22 Projecte ein¬

gelangt . Das Preisgericht , welches die Concurrenzprojectc einer eingehenden Besichtigung
und Beurtheilung unterzog , hat in seiner Sitzung vvm 10 . November 1897 die drei
ausgeschriebenen Preise in folgender Weise zncrkannt:

Der I . Preis per 800 fl. entfiel auf das Project Nr . 13 , welches Freiherr v.

Kraus , Architekt, und I . Tölk , Architekt und Stadtbaumeister , zu Verfassern hatte;
der II . Preis per 500 fl. wurde dem Projecte Nr . 10 zuerkannt, als dessen Verfasser
Alb . H . Pecha , Architekt sich erwies und der III . Preis per 300 fl. ist dem Verfasser
des Projektes Nr . 12 , Rudolf Tick , Architekt, zugefprvchen worden.

Der Gemcinderath hat mit dem Plenarbeschlüsse vom 10 . Tecember 1897 die

Entscheidung des Preisgerichtes genehmigend zur Kenntnis genommen und wurde der
Magistrat zugleich beauftragt , mit den Gewinnern des I. Preises wegen Durchführung
des Tetailprojectes in Verhandlung zu treten.

Die Verhandlungen , die sohin mit den Architekten Freiherrn v. Kraus und Tölk

gepflogen wurden , ergaben , dass dieselben sich am 31 . Deccmber 1897 bereit erklärten,
für den in Rede stehenden Ilmban die sämmtlichen Grundrisse , die Polierpläne , die
Details für die Eisenconstruction und die dazu nothwendige Berechnung , ferner die
Details der Steinconstrnctionen und der Festigkeitsberechnnng derselben, die Fapade
der drei Gassenfronten , sowie des Hofes und sämmtliche nöthigen Details der Fapaden
und Dachungen , weiters die Naturgrößen Detailzeichnnngen für die innere Ausstattung
und endlich die Anfertigung sämmtlicher Kostenanschläge ans Grund des städtischen
Tarifes mit Rücksicht ans die allgemeinen und speciellen Bedingnisse zu besorgen. —

Auf Grund des Gemeinderathsbeschlusses vom 21 . April 1897 , wurde das

Haus VI. Bezirk, Einl .-Z . 665 , Mariahilferstraße Nr . 25 , um den Betrag von
273 .000 fl. für den Wiener Bürgerspitalfond angekanft. —

Zum Zwecke der Arrondierung der Herrschaft Spitz a. d . Donau , welche Eigen¬
thum des Wiener Bürgerspitalsfondes ist, wurden auf Grund des Gemeinderaths¬
beschlusses vvm 14 . Mai 1897 die Fondsgutsparzellen Nr . 95 und 137 , elftere im
Ausmaße von 1 Joch 527 lH Kl., letztere im Ausmaße von 1566 lH Kl., gegen
die Cat .-Parz . 127 mit einem Ausmaße von 3 Joch 642 lH Kl., in der Gemeinde
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Wicsmaunsreith vertauscht und deii, Eigenthümer der letzteren eine Aufzahlung
von 40 fl. geleistet; weiters wurden die Cat .-Parz . 464 in Spitz mit 658 lH Kl.
und die Cat .-Parz . 465 mit 405 Hi Kl . um den Gesammtbetrag von 200 st. zufolge Stadt-
ralhsbeschlusses vom 25 . August 1897 augekauft, und endlich ist mit Genehmigung
des Stadtrathes vom 25 . August 1897 die Cat .-Parz . 223in Wicsmaunsreith im Aus¬
maße von 3 Joch 100 H Kl. um den Betrag von 190 fl. käuflich erworben worden.

In der Fällungsperiode 1896/97 wurden in den Spitzer Forsten einschließlich
des ans dem Jahre 1896 zuriickbehalteuen Brennholzes 2305 25 Raummeter Scheit¬
holz und 405 '062 Festmeter Stamm - und Nutzholz erzeugt.

Tas gesummte vorhandene Stamm - und Nutzholz wurde ans freier Hand durch
die Fvrstvrgaue um 1857 fl. 10 kr. verkauft. Von dem vorhandenen Brenuholze
wurden 1903 Raummeter mit Genehmigung des Stadtrathes auf den städtischen Holz¬
lagerplatz in Wien. II . Bezirk, Obere Touaustraße abgeführt und an die Gemeinde
einerseits zur Deckung des eigenen Bedarfes in den städtischen Anstalten und Ämtern,
anderseits zum Behufe der Armeubetheiluug um den durch zwei vom Bürger¬
meister designierte Schätzmänuer erhobenen Schätzwert von 8599 fl. 10 kr.
abgegeben ; weiters wurden 209 25 Raummeter um den Betrag von 529 fl. von den
Forstbeamten in Spitz verkauft, 54 Raummeter den Forstbediensteten als Deputatholz
zugewiescn.

Für verschiedene Forstuebeuuutznugen fWaldstreu , Waldgras rc.) wurde eine Ein¬
nahme von 866 fl. 28 kr. erzielt und durch Verkauf von 13 .363 Stück Stangen , die
durch wirtschaftlich nothwendige Durchforstungen gewonnen wurden , ein Betrag von
745 fl. 73 kr. eingenommen.

Anlässlich des Hochwassers im Sommer 1897 wurde auch von dem Holzlager¬
platze des Fondsgutes Spitz in Schwallenbach das zur Abfuhr nach Wien aufgestap-
pelte Scheitholz weggefchwemmt. Für das Auffangen und die Bergung des wegge-
fchwemmteu Holzes wurde ein Betrag von 495 fl. 34 kr. verausgabt . Es konnte aber
nicht das ganze weggeschwemmte Holz in Sicherheit gebracht werden und giengen
IO 31/2  Raummeter hartes und 351/2  Raummeter weiches Holz im Gesammtwerte von
475 fl. 85 kr. verloren , so dass der Fond einen Schaden von zusammen 971 fl. 19 kr.
erlitten hat.

Ein Theil des weggeschwemmten Holzes ist im unteren Theile der Donau mit
fremdem Holze vermischt aufgefaugen und verkauft worden und wurde vom Forstamte
Spitz im Vergleichswege ein Rückersatz von 111 fl. 10 kr. erlangt , wodurch sich der
effective Verlust des Fondes auf 860 fl. 9 kr. herabmindert.

In den um Wien gelegenen Bürgerspitalfondswülderu u. zw. : im Schuhbrecher¬
walde , Kalksburger - , Wurzbacher- , Rothwasser - und St . Marxerwalde , sowie in den
dem Foude gehörigen Praterauen wurde im Jahre 1897 eine Holzmenge von zu¬
sammen 1084 5 Raummetern anfbereitet.

Nach dem Rechnungsabschlüsse des Bürgerspitalfondes für das Jahr 1897 betrugen
die ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen (mit Ausschluss der durchlaufenden
Gebarung , der Eautionen und Depositen) 1,168 .162 fl. 41 kr., die ordentlichen und
außerordentlichen Ausgaben 964 .156 fl. 39 kr., das Activvermögeu 11,318 .097 fl.
81 kr., das Passivvermögen 509 .458 fl. 76 kr., daher das reine Vermögen
10,808 .639 fl. 5 kr.

16*
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4 . Johannesspital - und Grotzarmenhaus-Stiftung.

Als im Jahre 1842 die für die Zwecke der Armenpflege in Wien bestehenden
Fonde in dem Wiener allgemeinen Versargnngsfande vereinigt wurden, blieben Theilc
des Jvhannesspital- und des Großarmenhansfondes, weil sie mit besonderen Wid¬
mungen belastet waren, als selbständige Fonde in der Verwaltung der niederöster¬
reichischen Landesregierung; erst im Jahre 1871 wurde die Verwaltung auch dieser
Fonde dem Magistrate übertragen. Sie dienen hauptsächlich zur Unterstützung von
Personen, die in Wien lange Zeit wohnhaft, aber nicht heimatberechtigt sind. Tie
Stiftungen werden meist über Vorschlag von Präsentatiousberechtigten durch den
Magistrat verliehen.

Nach dem Nechnuugsabschlnsse sür das Jahr 1897 betrug
bei dem

Johannesspital-
Stiftungsfonde

die Zahl der Stiftungen . 312
. Stistplütze
„ Summe der Einnahmen
„ „ ,, Ausgaben.

das Neiuvermögen . . .

666
38.517 sl. 66 kr.
30.580 ,. 44 „

814 .325 .. 85

bei dem
Großarmenhans-

Stiftnngsfondc
29

249
17.982 fl. 94 kr.
17.939 „ 68 .,

333 .050 „ — „

5 . Wiener Landwehrfond.
Die Erträgnisse dieses ursprünglich für Invalide der im Jahre 1806 errichteten

sechs Freibataillone der Wiener Landwehr und deren Witwen bestimmten Fondes sind
nach den Gemeinderathsbeschlüssenvom 11. April 1876 und 6. September 1878 bei
Ausbruch eines Krieges entweder zur Unterstützung der Familien in Wien heimatberechtigter
Soldaten oder zur Unterstützungder im Felde erwerbsunfähig gewordenen Familien¬
väter, und der Witwen, Kinder und Eltern Gefallener zu verwenden. Derzeit sind
2 Stistplätze mit monatlich 20 fl. und 1 Stiftplatz mit monatlich 30 fl. besetzt. Das
Vermögen des Fondes betrug im Berichtsjahre 401 .814 fl. 49 kr., die Einnahme
16.338 fl., die Ausgabe 16.338 fl. 64 kr.

Über Auftrag der k. k. niederösterreichischen Statthaltern vom 9. April 1897,
Z . 88 .836, betreffend die Erstattung eines Vorschlages über die zuk ü nftige Ver¬
wendung des „W i e n e r L a n d w e h r f o n d e s " fasste der Gemcinderath
in der Sitzung vom 2. Juli 1897 folgenden Beschluss:

Es sei mit Rücksicht auf die gegenwärtigen Wehrverhültnisse und in genauer Beachtung der
ln dem Commissions -Protokolle vom 28. Mai 1810 und im Decrete der niederösterreichischen
Landesregierung vom 6. November 1846 , Z . 66 .141 enthaltenen Grnndbestimmuugen , sowie der
Gemeinderathsbeschlüsse vom 11 . April 1876 und vom 6. September 1878 , nachstehender Vorschlag
über die zukünftige Verwendung des Wiener Landwehrfondes an die k. k. niederösterreichische
Statthalterei zu erstatten.

Die Interessen des Wiener Landwehrfondes sollen verwendet werden:
1. Bei dem Eintritte einer Mobilisierung zur Unterstützung der Familien solcher in Wien

heimatberechtigter Personen des Mannschaftsstandes der bewaffneten Macht , welche als dauernd
Benrlaubte , Reservisten , nicht active Landwehrmänner oder als Angehörige der Seelvehr , ferner
als Ersatzreservisten , oder als Wehrpflichtige nach K 10 des Wehrgesetzes vom 11. April 1880,
R .-G.-Bl . Nr . 41 oder bei Aufbietung des Landsturmes als Landsturmpslickitige, zur Ergänzung
der bewaffneten Macht auf den Kriegsstand cinberusen werden nnd einrücken, oder welche als
Freiwillige auf Kriegsdauer eintreten , sobald jene Familien hiedurch ihrer Stütze ganz oder zum
größten Theile beraubt werden und zwar nur auf die Dauer der Abwesenheit der Ernährer.
Weiters seien von den vorangeführten Wehrkategorien.



XIX. Armenwesen. — L. Fonde und Stiftungen für Zwecke rc. 245

2. die Familienväter selbst, wenn sie vor dem Feinde eine Wunde erhalten, oder sonst in
Ausübung des Kriegsdienstes ohne eigenes Verschulden einen Schaden der Gesundheit erlitten
haben, der sie erwerbsunfähig gemacht hat, zum Genüsse der Stiftung berufen, jedoch sollen in der
Regel jene, welche auf eine Jnvalidenbetheilung Verzicht geleistet haben, keine Beiträge aus diesem
Fände erhalten und nur ausnahmsweise von letzteren diejenigen, welche nicht auf eine andere
Art, z. B . durch ihren Dienstgeber oder einen anderen Fond zu erhalten waren, zur Betheilung
berufen sein.

8. Sollen anspruchsberechtigt sein auch die Witwen der im Punkt 2 Benannten, also die¬
jenigen, deren Männer vor dem Feinde, im Spitale oder sonst bei Erfüllung der Dienstpflicht
oder späterhin infolge einer vor dem Feinde oder sonst in Ausübung des Kriegsdienstes ohne
eigenes Verschulden erhaltenen Wunde oder erlittenen Schädigung der Gesundheit verstorben sind,
falls sie durch den Tod ihrer Männer faktisch ihre Erhalter verloren haben und nicht selbst
imstande sind, sich den nöthigen Unterhalt durch Arbeit zu verschaffen; der sonst lebenslängliche
Genuss hat mit der Wiederverehelichung auszuhören. Ferner sind auch anspruchsberechtigt:

4. Die Waisen, deren Väter vor dem Feinde, im Spitale oder sonst bei Erfüllung der Dienst
Pflicht oder später infolge einer vor dem Feinde oder sonst in Ausübung des Kriegsdienstes ohne
eigenes Verschulden erhaltenen Wunde oder erlittenen Schädigung der Gesundheit gestorben sind
und zwar bis zum erreichten fünfzehnten Lebensjahre.

8. Die Eltern der sub 1 bezeichnet«: Personen der bewaffneten Macht, wenn sie vor dem
Feinde, im Spitale oder sonst bei Ersnllung der Dienstpflicht oder später infolge einer vor dem
Feinde oder sonst in Ausübung des Kriegsdienstes ohne eigenes Verschulden erhaltenen Wunde
oder erlittenen Schädigung der Gesundheit gestorben sind, falls die Eltern an denselben ihre vor¬
zügliche Stütze verloren haben.

6. Um den Intentionen der seinerzeitigen Spender und der eigentlichen Aufgabe des Wiener
Landwehrfondes gerecht zu werden, haben jene Personen, welche einem von der Stadt Wien in
Hinkunft zu errichtenden Freicorps beitreten, wenn die sonstigen in den Punkten 2—5 bezeichnet«:
Bedingungen zntreffcn, vor allen anderen Kategorien von Wehrpflichtigen de» Vorzug.

Das Fondscapital soll auch fernerhin bis zum Eintritte einer Mobilisierung durch Ankauf
von Eomnittnnl-Anlchcns-Dbligationcn, deren Vinkulierung zu Gunsten dieses Fondes stets zu
veranlassen ist, sructificicrt werden.

Die Höhe der jeweiligen Genüsse sei nach den: Jnteressenstande des Fondes und nach
der Anzahl der Bewerber von dem Magistrate unter Zustimmung des Stadtrathes auszuweisen.
DaS Fondsvermögen sei wie bisher abgesondert zu kontieren und getrennt vom Bersorgungsfonde
zu verwalten.

6 . Waiscnfond.

Dieser wurde in: Jahre 1855 zu dem Zwecke gegründet, de:: Vormündern
mittelloser, in Wien heimatberechtigter Waisen Beiträge zur Erziehung derselben zu
gewähren.

Nach dem Gemeinderathsbeschlussevon: 29. Mai 1877 stießen in den Fond die
bei Bürgerrechts- und Hcimatrechtsverleihnngengespendeten Beträge, ferner alle Spenden
und Legate für Waisen, die keine besondere Widmung haben. Diese Zuflüsse sind solange
zn srnctificieren, bis der Fond zur Erfüllung seines Zweckes hinreicht. Bis dahin können
bloß die Zinsei: des Stammkapitals zur Unterstützung von Waisenkindern, insbesondere
zur Anschaffung des Freigewandcs, d. h. zur Bekleidung armer verwaister Lehrlinge
anlässlich ihrer Freisprechung perwendct werden.

Im Jahre 1897 betrugen die Einnahmen des Fondes 8304 fl. 10 kr., die
Ausgaben 2291 ft., das Vermögen 53.104 fl. 35 kr.

7. Zuschüsse aus dem nicdcröstcrreichischen Landesfonde.

Nach den: Landesgesctze vom 13. Sctober 1893, L.-G.-Bl . Nr. 53, welches am
1. Jänner 1895 in Wirksamkeit trat, erhält die Gemeinde ans dem niederösterreichischen
Landesfonde den Rnckersatz der Armenpflegekosten für die ihr nach ij 19, 3 des
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Heimatgesetzes zugelviesenen Findlinge und an Stelle des ihr nnf Grund des Gesetzes
vom 1 . Febrmir 1885 , L .-G .-Bl . Nr . 24 , früher gewährten Rückersatzes der Armen¬
pflegekosten für nndere Personen durch 10 Jcihre einen Pauschalbetrag von jährlich
100 .000 fl . Der Rückersatz der Armenpflegekosten für Findlinge betrug im Berichts-
jcihre 1 .441 fl . 19 kr.

d) Armenstiftnngen.
Die Zahl der in Verwaltung der Gemeinde befindlichen Stiftungen für Zwecke

der Armenpflege betrug am Ende des Berichtsjahres 940 mit einem Stiftnngscapitale
von 6,036 .949 fl . und einem Jntcressenertrage von 243 .095 fl.

Hievon waren bestimmt
Stiftungen

mit einem mit einem
Capitale Jnteressenertrnge

für die vorübergehende Armenbetheiluna . 497 3,329 .834 fl. 135 .303 fl.

„ „ dauernde Armenbetheilung 376 1,948 .524 „ 87 .501

„ „ Verpflegung in städtischen Humanitäts-
anstalten. 63 606 .963 „ 15 .975 „

„ „ Verpflegung in nicht städtischen
Hnmanitütsanstalten. 2 137 . 122 „ 3 .710 „

„ „ Armenkrnnkenpflege. 2 14 .500 „ 606 „

In den hier angeführten Summen sind auch die bei den früher besprochenen
Armenfonden verwalteten und verrechneten Armenstiftnngen enthalten.

Aus den Interessen der von der Gemeinde verwalteten Armenstiftnngen wurden

im Berichtsjahre 10 .959 Personen vorübergehend , 1604 Personen dauernd , daher
zusammen 11 .563 Personen betheilt.

Hiezu ist zu bemerken , dass eine große Anzahl von "Armenstiftnngen sich in Ver¬
waltung der k. k. niedcrbsterreichischen Statthalterei , des niederösterreichischen Landes-

ansschnsses und verschiedener kirchlicher und weltlicher Srgane befindet . Angaben über
diese Stiftungen sind im Abschnitte „ "Armenpflege " der Statistischen Jahrbücher der
Stadt Wien enthalten.

0) legale und Schenkungen für Zwecke der östentliche» Armnpstkge.
Zu den Mitteln der öffentlichen "Armenpflege gehören auch die Legate und Schen¬

kungen , welche für diefen Zweck gewidmet werden . Nach dem Hvfdecrete vom
3 . Juni 1846 J .-G .-S . Nr . 964 , sind Vermächtnisse für Arme ohne nähere Bezeichnung dem
Localarmcnsonde , in Wien also dem allgemeinen Vcrsorgnngssonde znzuweisen . Mit Ge-
meinderathsbcschlnss vom 23 . December 1854 wurde verfügt , dass Legate und Schen¬
kungen für Arme ohne weitere Widmung nicht zum Stammvermögen des "Armenfondes
zu schlagen , sondern als currente Einnahmen desselben zu verwenden sind.

Von den im Jahre 1897 eingelangten Legaten und Spenden , welche den Betrag
von 1000 fl . erreichten oder überschritten , sind zu erwähnen:

Die Legate:  nach B alog  h Josef per 1052 fl . ; nach Bujatti  Franz
per 1250 fl . ( 1000 für Arme >n Wien , 200 für "Arme im VII . Bezirke , 50 fl . für
Arme im XIII . Bezirke ) ; nach Czermak  Ferdinand per 26 .100 fl . (3000 fl . für
die beiden Versorgnngshüuser in Wien , 18 .000 fl . zur Unterstützung armer Familien

christlicher Religion , 2500 fl . zur Unterstützung armer kranker Familien und 2600 fl . zur
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Vertheilung cm Wiener Volksküchen und Wärmestuben) ; nach Haswell  John per
1000 fl. für Arme des IV. Bezirkes; noch Herzmansky  August per 10.400 fl.
für Arme der Stodt Wien; noch Küfferle  Victor per 10.000 fl. für den Wiener
Armenfond; noch K u e f st e i n Morio Magda, Gräfin, per 1000 fl.; noch Merores
Chorlotte per 1000 fl. für christliche Arme in Wien; noch Richter  Engen per
4350 fl.; noch Roth  s chi l d Freiherrn von per 2520 fl.; nochR n f s o Jsook I . per
1000 fl. (zur Hälfte für christliche, zur Hälfte für jüdische Arme der Inneren Stadt ) ;
noch Schroll  Josef Edler von per 1000 fl. zur Vertheilung an Arme Wiens;
noch Spitzer  Ernestine per 1000 fl. (zur Hälfte für Arme Wiens, zur Hälfte für
Arme in Ober-St . Beit) ; Thomonn  Wilhelm von per 3000 fl. für Arme in Wien.

Die Spenden:  Sr . Majestät des Kaisers  und Ihrer Majestät der
K aiseri  n per 6000 fl. zur Anschaffung von Brennmaterial für Arme und Hilfs¬
bedürftige Wiens ; der And rosst)  D ., Gräfin, per 1000 fl. für die Armen Wiens;
der B r ü x e r K o h l e n b e r g b a n - G e f e l l s cha f t bestehend in 40.500 Klg. Stein¬
kohle für Arme der Bezirke II und X—XVIII ; des Fob er Moriz per 1000 fl., zur
Vertheilung an Arme; der Firma Gutm  a n n bestehend in 2000 Zvllcentner Stückkohle;
des Hackhofer  Josef per 1000 fl. (600 fl. für die Armen in Nussdors, 400 fl. für die
Armen in Sber -Dvbling); der N e m e l ka Juliane per 1300 fl. (1000 fl. für Arme des
VI . und XI . Bezirkes und 300 fl. für die Kinderbewohrnnstoltin Simmering) ; des
Neufeld  per 2000 fl. für Arme ohne Unterschied der Religion; des S p p en h eim,
Baron , per 1000 fl. für Arme Wiens; der I . österrei chi s ch en Spnrco  f f e
per 5000 fl. (3000 fl. zur Bekleidung von in Privatpflege befindlichen Waisenkinder,
1000 fl. zur Vertheilung von Brennmateriole an Arme und 1000 fl. zur Verkeilung
von Speise-, Thee- und Suppenmarken); des Gewinners des Haupttreffers der Armen¬
lotterie per 1000 fl. für die bei der Ziehung verwendeten 2 Waisenkinder; eines
Ungenannten per 1000 fl. für die Armen des I. Bezirkes.

6. Armenbetheilung.

Die Armenbetheilung ist entweder eine vorübergehende, in Fällen augenblicklicher
Roth, oder eine periodische.

a»Norübergehende Armenlictheilung.
Aushilfen in Fällen augenblicklichen Bedürfnisses werden in der Regel von den

Armeninstituten gegeben, dos heißt vom Armenrathe, in dessen Rayon der Bedürftige
wohnt, angewiesen und von der Armeninstitntscaffeausgefolgt. Nach der Instruction
über die Armenpflege sollen die Armeninstitute einer Person nicht mehr als 15 fl. in
einem Jahre an Aushilfen anweisen. Mit Gemeinderathsbeschluss vom 17. September
1897 wurde den Armeninstituten auch die Unterstützung unterstandsloser Personen,
welche früher dem Armendepartement oblag, überlassen und ihnen die Ermächtigung
crtheilt, solchen Personen Mietzinsunterstützungenbis zur Höhe von 15 fl. zu ertheilen.

Im Armendepartement des Magistrates werden Aushilfen an arme Bürger und
an Personen ertheilt, welche in keinen! Armenrothsrayon wohnen (auswärts wohnende,
zugereiste, zugeschobene, aus der Spitalspflegc oder Haft entlassene Personen) oder
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welche vom Armeiiinstitute nicht mehr unterstützt werden dürfen , weil sie das statthafte
Anshilfenmaximum bereits erhalten haben oder eines einmaligen größeren Betrages
bedürfen . Zur Unterstützung von Reconvalescenten , welche aus den Spitalern entlassen
werden und keine genügende Kleidung haben , werden den Spitalsverwaltungen auf
Grund des Allerhöchsten Erlasses vom 8 . April 1816 und des Gemeinderathsbeschlnsses
vom 30 . September 1869 Beträge gegen Verrechnung zur Verfügung gestellt.

Unterstützungen an nicht in Wien heimatberechtigte Personen werden von den
Armeninstituten , ausnahmsweise auch vom Armendepartement , aus den zu diesem
Zwecke verfügbaren Spenden oder vorschussweise auf Rechnung der Heimat¬
gemeinde des Bedürftigen gegeben; der Rückersatz solcher von den Armeninstituten
crtheilteu Aushilfen wird durch die magistratischen Bezirksämter geltend gemacht.

Endlich werden auch im Bureau des Gemeinderathspräsidiums , von den Bezirks¬
vorstehern und von dem k. k. Polizeipräsidium Aushilfen aus den verfügbaren Mitteln
gegeben.

Bei den Armeninstituten  wurden im Jahre 1897 aus Gemeindemitteln
Ausbilsen im Betrage von 246 .479 fl. 23 kr. ertheilt , und zwar 209 .338 fl. 92 kr.
in Geld (in 62 .195 Fällen ), der Rest in Naturalien ; die Zahl der Betheilten betrug
38 .057 <11 .487 männliche, 23 .570 weibliche) ; aus den verfügbaren Stiftungsinteressen,
Legaten , Spenden , dem Ertrage des städtischen Neujnhr -Almanaches re. wurden daselbst
63 .866 fl. 58 '5 kr. vertheilt.

Im Armendepartement  des Magistrates wurden 4706 männliche, 6685 weib¬
liche, zusammen daher 11 .391 Personen in 17 .553 Fällen mit einer Auslage von
70 .422 fl. 24 kr. vorübergehend betheilt.

Außerdem wurden au in Wien nicht Heimatberechtigte gegen Ersatz von der
Heimatgemeinde in 2489 Fällen Arme mit dem Gesammtbetrage von 10 .378 fl. 44 kr.
betheilt.

Durch das Gemeinderathspräsidium wurden an 1917 Personen (911 männliche,
1006 Weiblichei Geldaushilfen im Betrage von 2 bis 50 fl. mit einer Gesammtauslage
von 13 .610 fl. 30 kr. vertheilt ; außerdem erhielten 401 Personen Brennholzanweisungen,
die auf 1 bis 2 Raummeter Holz lauten , im Gesammtwerte von 4760 fl.

Über die von den Bezirksvorstehern durch Sammlungen , Veranstaltung von
Bällen und Wvhlthätigkeits -Vvrstellungen aufgebrachten Gelder und ihre Verwendung
geben die folgenden Angaben Aufschluss. Es betrug : die Summe der aufgebrachten
Gelder 44 .427 st. 96 kr., die Zahl der aus diesen Betrügen betheilten Personen 8624,
die Summe der vertheilten Geldbeträge 25 .823 fl. 85 kr., die Ausgabe für den
Ankauf von zur Armenbetheilung bestimmten Naturalien 12 .668 fl. 35 kr., die Summe
der verschiedenen Wohlthütigkeitsanstalten zugewendeteu Beträge 5935 fl. 76 kr.

Durch die Verwaltungen von Krankenanstalten  wurden im Jahre 1897
1907 Personen mit dem Gesammtbetrage von 3352 st. 20 kr. betheilt . Außerdem
wurden in den k. k. Krankenhäusern aus Klingelbeutelgeldern und den Honoraren für
ärztliche Befunde 1619 Personen mit zusammen 2307 fl. 20 kr. und aus den Interessen
der Krankenhausstistungen 2325 Reconvalescenten mit zusammen 8419 st. 50 kr. betheilt
Im Spitale der israelitischen Eultusgemeinde besteht zur Bctheilung austretender
armer Reconvalescenten eine Aushilfscasse , ans welcher Betheilungen im Betrage von
5412 sl. 6 kr. vorgenommen wurden ; die Zahl der Betheilten ist nicht bekannt.



XIX. Armenwesen. — L. Arinenbetheilung. 249

Aus den Interessen jener Armenstiftungen , bei welchen der Bezug der Interessen
kein dauernder ist, sondern die Vertheilung von Fall zu Full an geeignete Bewerber
stattfindet (853 Stiftungen mit einem Stiftungscapitale von 6,487.660 fl.) wurden im
Jahre 1897 im ganzen 21.242 Personen mit dem Betrage von 257.349 fl. vorüber¬
gehend betheilt und zwar ans Interessen von Stiftungen

in Verwaltung Personen mit dem Betrage
der k. k. niederösterreichischenStatthalterei . 3.661 35.192 fl.
des niedervsterreichischen Landesausschnffes. 822 2.795 .,
der Gemeinde . 10.959 135.303 ..
kirchlicher Organe. 3.548 19.996 „
weltlicher, privater Organe. 2.252 64.063 „

Bei der k. k. Pvlizei -Direction wurden ans Mitteln, die ihr zur Vertheilung
an Arme zuflossen, 1126 männliche und 1880 weibliche, zusammen daher 3006 Personen
mit den Betrage von 14.400 fl. betheilt.

Im ganzen wurden daher aus Mitteln der öffentlichen Armenpflege 81.963 Personen
mit dem Betrage von 630 .879 fl. 95 kr. vorübergehend betheilt.

An dieser Stelle soll auch des in Wien sehr umfangreichen Wirkens der Privat¬
armenpflege  gedacht werden. Mit der vorübergehendenArnienbetheilnng beschäftigten
sich im Jahre 1897 126 Vereine mit 39.710 Vereinsmitgliedern. Ans den von
denselben aufgebrachten Geldbeträgen wurden 22 .866 männliche, 33.363 weibliche,
daher zusammen 56.229 Personen mit dem Betrage von 473 .689 fl. 42 kr. betheilt.

Die Gesammtzahl der aus Mitteln der privaten Armenpflege vorübergehend
unterstützten Personen betrug 62.029 ; die Auslagen hicfür bezifferten sich mit
563 .160 fl. 48 kr.

b) Periodisch wiedrrkehrrndc(zeitliche und dauernde) Arinenbetheilung.
I . Pfründen aus Gemeindcmitteln.

Personen, denen wegen voraussichtlichlängerer Dauer ihrer Hilfsbedürftigkcit
mit vereinzelten Unterstützungennicht geholfen werden kann, werden Pfründen und
Erhaltungsbeiträge im Betrage von 3 bis 8 fl., ausnahmsweise im Betrage von 10 fl.
und 12 fl. verliehen. Tie Verleihung erfolgt über Antrag des Armeninstitntes durch
den Magistrat und zwar seit dem Jahre 1895 nur ans die Dauer von 1 bis 2 Jahren,
nach deren Ablauf um Verlängerung des Bezuges angesncht werden kann. Wenn eine
im Genüsse einer Armenpfründe stehende Person in die Pflege eines öffentlichen
Krankenhausesoder eine Irrenanstalt kommt, so wird der für die Tauer dieser Ver¬
pflegung entfallende Pfründenbetrag an die Anstaltsverwaltnng abgeführt.

In : Jahre 1897 bezogen ans den eigenen Geldern der Gemeinde nach dem
Stande am Ende des Jahres 20.945 Personen Pfründen im Gesammtbetrage von
1,659 .655 fl. 70 kr. Hievon standen im Genüsse einer monatlichen Pfründe von
2 fl. 18, von 3 fl. 3917 , von 4 fl. 3814 , von 5 fl. 3535 , von 6 fl. 3003 , von 7 fl.
1809 , von 8 fl. 4747 , von 9 fl. 1, von 10 st. 92, von 12 ft. 9 Personen.

Pfründen mit monatlich2 ft. werden gegenwärtig nicht mehr verliehen.
Außer der vorausgewiefenenAuslage wurden für die Verpflegung von in öffent¬

lichen Spitälern und Irrenanstalten nntergebrachten Pfründnern an die Verwaltung
dieser Anstalten Pfründenqnoten im Betrage von 7925 fl. 46 kr. abgeführt.
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2 . Pfründen ans dem Bürgerladfondc.
Mit den Gemeinderathsbeschlüssen vom 29. Jänner 1889 nnd vom 17. Juli

1891 waren 266 Pfründen zu monatlich 6 ft. systemisiert worden; mit Präsidialerlass
vom 24. April 1894, Z. 7500 , wurden anstatt derselben 20» Pfründen zu monatlich
8 fl. geschaffen. Am Ende des Jahres 1897 bezogen 104 Personen Pfründen im
Gesammtbetrage von 18.407 st. 60 kr.

3 Pfründen aus dem Bürgerspitalfonde.

Mit Gemeinderathsbeschtuss vom 14. Jänner 1897 wurden
325 Pfründen mit monatlich 15 fl.
600 . 12 „
550 10 „
275 „ „ „ 8 „ systemisiert.

Nach dem Stande am Ende des Berichtsjahres bezogen
307 Personen monatlich 15 fl.
536 „ „ 12 „
505 „ „ 10
230 „ 8 „

Die Gesammtzahl der Pfründen bezifferte sich daher mit 1578, der Gesammt-
anfwand für dieselben mit 206 .038 fl. 52 kr., wovon jedoch der Theilbetrag von
16.939 fl. 47 kr. ans dem Marie Böhm 'schen Legat, welches zur Aufbesserung der
Bürgerpsründen bestimmt ist, gedeckt wurde.

4 . Pfründen aus dem Landwchrfodc.
Aus diesem Fonde waren im Berichtsjahre 2 Stiftplätze mit monatlich 20 fl. nnd

1 Stiftplatz mit monatlich 30 fl. besetzt; die Auslagen hiefür betrugen 840 fl.

5 . Pfründen aus dem Hofspitalfonde.

Ans dem von der k. k. niederöstcrreichischen Statthalterei verwalteten Hosspital-
sonde werden jährlich 40 Pfründner in den Wiener Versorgungsanstaltenerhalten und
ebensoviele Personen mit Pfründen täglicher 20 kr. betheilt. Der Aufwand für diese
Pfründen betrug im Berichtsjahre 2234 fl. 80 kr.

6. Dauernde Betheilung aus Ttiftungsinteresscn.
Ans den Interessen der zur dauernden Unterstützung bestimmten Armenstiftungen

>434 Stiftungen mit einem Stiftnngscapitale von 3,105 .686 fl.i wurden im Jahre 1897
1987 Personen mit Beträgen von 138.567 fl. betheilt, und zwar aus Stiftungen

in Verwaltung Personen mit dem Betrage
der k. k. niederösterreichischen Statthalterei . 167 20.725 ft.
der Gemeinde . 1604 87.501 „
kirchlicher Organe. 16 497 „
weltlicher, privater Organe . 200 29 .844 „

Im ganzen wurden demnach ans Mitteln der öffentlichen Armenpflege
106.464 Personen mit einer Auslage von 2,408 .921 fl. 91 kr., ans Mitteln der
privaten Armenpflege 216 Personen mit einer Auslage von 30.341 ft. dauernd betheilt.
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ll. Gorge für obdachlose und arbeitslose Arme.

Die Behandlung nnterstandsloser Familien und Einzelpersonen wird nach dem
Gemeinderathsbeschlusse vom 17 . September 1897 in Hinkunft den Armeninstituten
überlassen.

Einzelpersonen und Familien , welche sich bei der k. k. Polizeibehörde nnter-
standslos melden , sind daher , aber nur unter der Voraussetzung , dass deren Unter-
standslosigkeit durch amtliche Erhebungen nachgewiesen erscheint, dem Armeninstitnte
jenes Bezirkes , in welchem sie ihren letzten Wohnort hatten , zur weiteren Amtshand¬
lung zu überstellen.

Eine Überstellung an den Wiener Magistrat hat nur zu erfolgen:
a) Wenn es sich um die Versorgung von Kindern handelt , deren Eltern trotz mehr¬

maliger ausreichender Unterstützung nicht in der Lage sind, den Zins für eine
ständige Wohnung auszubringen.

In diesem Falle hat die Überstellnng an das Departement für Armen¬
kinderpflege zu erfolgen.

ds Wenn es sich um die Aufnahme altcrsgebrechlicher , gänzlich erwerbsunfähig ge¬
wordener Personen in eine städtische Versorgnngsanstalt handelt , in welchem
Falle die Überstellnng an das Armendepartement zu erfolgen hat.

Zur Unterstützung obdachloser und arbeitsloser , in Wien heimatberechtigter Per¬
sonen dient das städtische Asyl- und Werkhaus im X. Bezirke, Timmeringerstraße Nr . 2.

In dem städtischen Asyle erhalten obdachlose Personen , die sich vor der Sperr¬
stunde zur Aufnahme melden, ein Nachtlager , Frühstück und Abendbrot ; die nach der
Sperrstunde sich Meldenden erhalten bloß den unentgeltlichen Unterstand für die Nacht¬
zeit. Das Asyl darf von einer Person nicht öfter als siebenmal innerhalb dreier
Monate in Anspruch genommen werden.

Im städtischen Asylhause wurden im Jahre 1897 nach nominativer Zählung 1555
männliche und 178 weibliche, zusammen daher 1728 Personen ausgenommen ; die Zayl
der Verpflegstage betrug 14 .261 . Die Gesammtanslagen bezifferten sich mit 4690 fl.
45 kr., die Verpflegskosten per Kopf und Tag mit 82 99 kr.

Das städtische Werkhaus bietet arbeitslosen Personen vollständige Verpflegung
und Unterkunft , gegen eine bestimmte Arbeitsleistung ; eine darüber hinansgehende
Mehrleistung wird mit Geld entlohnt . Die Aufnahme erfolgt über Selbststellung oder
polizeiliche Überstellnng des Arbeitslosen ; die Dauer des Aufenthaltes in der Anstalt
ist unbeschränkt.

Den ''Arbeitern wird Gelegenheit gegeben, sich außerhalb der Anstalt wieder
Beschäftigung zu suchen.

Die im städtischen Werkhause gebotene Arbeit besteht in der Anfertigung von
Papiersäcken u . dgl., welche ans den von den Bestellern gelieferten Rohmaterialien
hergestellt werden , und in verschiedenen Handwerksarbeiten für städtische Hnmanitäts-
anstalten.

Im Berichtsjahre wurden in der Anstalt unter anderem 174,085 .400 Papier¬
säcke verschiedener Größe , 2,105 .400 Stecknadel-Mäppchen , 268 .100 Malzbonbons-
Kapseln, 198 .000 Schirmhülsen und 99 .000 Apotheker - Papierdüten angefertigt,
1,751 .400 Stecknadel-Mäppchen gefüllt und packetiert, 1,012 .900 Büschel und 79 .440



252 XIX. Armenwesen . — L. Armenkrankenpstege.

Eartons Hafteln gefasst , gezählt und packetiert, 789 800 Briefe und 151 .000 Rallen
Haarnadeln gezählt und packetiert, 3824 verschiedene Kleidungs - nnd BetteinrichtungL-
stücke angefertigt , 70 .175 Wäschestücke gewaschen nnd 3407 m- Teppiche gereinigt.

Im Jahre 1897 betrug im städtischen Werkhause : der Zuwachs 1344 ( 1189
männliche, 155 weibliche), der Abgang 1362 (1210 männliche, 152 weibliche), der
Stand der Arbeiter am Ende des Jahres 412 (376 männliche, 36 weibliche). Das
Erträgnis der Arbeiten bezifferte sich mit 26 .972 fl. 86 kr. , der aus Überverdieuste
entfallende Betrag mit 6623 fl. 9 kr. Der Überschuss der Ausgaben über die Ein¬
nahmen betrug 59 .233 fl. 83 kr., die Zahl der Verpflegstage 123 .137 (mit Einrech¬
nung der Ausgangs - und sogenannten Fasttage 129 .345 ). Die Verpflegskosten per
Kaps und Tag berechnen sich mit 45 ' 18 kr.

Das Personale des städtischen Asyl- nnd Werkhanses bestand aus 1 Verwalter,
1 Officiale , 1 Arzt , 1 Lehrer für die jugendlichen Arbeiter (beide gegen Remuneration ),
1 Oberanfseher , 13 Aufsehern , 1 Ausseherin und 1 Maschinisten für die Tampfheiz-
anlage . Im Asyl- und Werkhause gelangten im Berichtsjahre Dachreparatnren mit
einer Auslage von 400 fl. und die Adaptierung der linksseitigen Bodenräume zu
Magazinen zur Ausführung . Dagegen wurden die mit dem Erfordernisse von 3210 fl.
59 kr. genehmigten Renovierungsarbeiten mit Ausnahme der Trockenlegung der Kutschcr-
wohnnng ans das Jahr 1898 verschoben. —

Neben dem städtischen Asyle besteht in Wien noch das vom Verein zur Er¬
richtung von Asylen für Obdachlose  im III . Bezirke errichtete Asylhans mit einer
Abtheilung für Männer und einer Abtheilung für Frauen . Tie Aufnahme in dieses
Asyl erfolgt , ohne dass die Ausnahmswerber zu einer Ausweisleistung Verhalten
Vierden, doch soll das Asyl nur fünfmal in einem Monat benutzt werden.

Auf Kosten dieses Vereines wurden innerhalb des Berichtsjahres im Frauen¬
asyle 24 .631 , im Männerasyle 77 .461 , im ganzen daher 102 .092 Personen beherbergt.
Tie Zahl der beherbergten Personen ist hier gleichbedeutend mit der Zahl der Frequenz¬
fälle , da von den Aufzunehmenden die "Angabe des Namens oder der sonstigen per-
lichen Verhältnisse nicht gefordert wird . An die Anfgenommenen wurden 188 .784 Por¬
tionen Suppe und eben so viele Portionen Brot vertheilt . Die Auslagen für die
Asylistenverpflegung , Beheizung und Beleuchtung betrugen 5180 fl. 16 kr.

L. Armenkrankenpflege,
s) Armciikraukeupflkgr außerhalb der Heilanstalten.

1. Armenärztliches Personale.

Über die Organisation des armenärztlichen Dienstes wurde bereits im Abschnitte
-4. „Organisation der Armenpflege " das Erforderliche berichtet. Es erübrigt daher
nur noch die Bemerkung , dass die der Gemeinde zur Last fallenden Kosten des armen¬
ärztlichen Dienstes im Berichtsjahre 39 .808 fl. 69 kr., die aus dem k. k. Kranken-
anstaltenfond zu deckenden Kosten der Remunerationen der k. k. Armenärzte 10 .199 fl.
95 kr. betrugen . Am Anfang des Berichtsjahres war der Stand der unentgeltlich
behandelten armen Kranken 2758 (1089 männliche, 1669 weibliche) ; während des
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Jahres sind zngewachsen 77 .808 Kranke (34 .108 männliche, 43 .700 weibliche), daher
sich die Gesammtzahl der behandelten Kranken mit 80 .566 (35 .197 männliche, 45 .369
weibliche) beziffert. Hievon wurden 29 .492 (12 .215 männliche, 17 .277 weibliche) in
der Wohnung der Kranken und 51 .074 (22 .982 männliche , 28 .092 weibliche) in der
Wohnung des Arztes behandelt . Der Krankenstand am Ende des Jahres betrug 3013
l1210 männliche, 1803 weibliche) .

2 . Unentgeltliche Betheilung mit Medikamenten.

In Erkrankungsfällen erhalten die in Wien wohnhaften Armen , ohne Rücksicht
auf ihre Zuständigkeit , durch den Armenarzt ihres Rayons die unentgeltliche ärztliche
Behandlung und durch ihren Armenrath Anweisungen auf den Bezug der erforder¬
lichen Medikamente.

Der Kostenersatz für die an nicht zuständige Arme verabfolgten Medicamentc
wird , wenn er für eine Person und Erkrankung 1 fl. übersteigt , von der Heimat-
gemeinde des Unterstützten angesprochen.

Die Kosten der von den k. k. Armenärzten für zuständige Arme angewiesenen
Medicamente werden zu ein Dritteln von der Gemeinde Wien, zu zwei Dritteln vom
k. k. Krankenanstaltenfonde getragen.

Im Jahre 1897 erhielten 17 .801 (7374 männliche, 10 .427 weibliche) in Wien
heimatberechtigte und 11.345 (4583 männliche, 6762 weibliche), in Wien nicht heimat¬
berechtigte, im ganzen daher 29 .146 fl. (11 .957 männliche, 17.189 weibliche) Personen
unentgeltlich die erforderlichen Medicamente . Bon der Gesammtauslage Per 35 .119 ft.
96 kr. entfallen 31 .128 fl. 88 kr. auf die Gemeinde . Von den Heimatgemeindcn
wurden im Jahre 1897 9933 fl. 48 kr. an Medicamentenkosten rückersetzt.

3. Betheilung mit Bandagen und Optikerwaren.
Bandagen und Optikerwaren wurden im Berichtsjahre unentgeltlich an 1466

Personen mit einer Auslage von 4799 fl. 14 kr. verabfolgt.

4 . Betheilung mit Badeanwcisnngen.
Mit mehreren Badhansinhabern wird jährlich von der Gemeinde ein Über¬

einkommen getroffen, um armen Personen den Gebrauch von Heilbädern zu ermöglichen.
Im Berichtsjahre wurden 26 .239 Anweisungen auf Gratisbäder an 5247 Personen
mit einer Auslage von 4932 fl. 55 kr. ausgefolgt.

Z. Unterbringung armer Kranker in Heilbädern.
Im k. k. Wohlthätigkeitshause in Baden hat die Gemeinde Wien auf

Grund des Stiftbriefes dieser Anstalt jährlich 169 Betten u . zw. 50 für Männer,
111 für Frauen und 8 für das Wartepersonale zu belegen ; dafür ist sie zufolge
Ministerial -Erlaffes vom 20 . August 1848 zu einem verhältnismäßigen Beitrage zur
Deckung der Kosten der Anstalt verpflichtet.

Die Pfleglinge der Gemeinde , welche in drei Curperioden von je fechswöchent-
licher Dauer in der Anstalt nntergebracht werden , erhalten nebst den Bädern auch die
erforderliche ärztliche Behandlung , sowie Kost und Wohnung unentgeltlich.

Mit Erlass der k. k. n,-ö. Statthalterei vom 14 . März 1897 , Z . 4170 , wurde
die Verpflegstaxe für das Jahr 1897 mit 60 kr. per Kopf und Tag festgesetzt.
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Im Jcihre 1897 wurden in dieser Anstalt auf kosten der Gemeinde 479 Per¬
sonen (169 Männer und 304 Frauen ) mit einer Ausgabe von 10 .541 fl. 97 kr.
untergebracht . —

Auch im Hermann Todesco 'schen Hospitz in Weikersdorf bei Baden hat der
Bürgermeister von Wien das Recht , über 10 Plätze zu verfügen . Tie an diese Anstalt
aufgenommenen Personen müssen sich auf eigene Kosten verpflegen.

Im Jahre 1897 wurden über Anweisung der Gemeinde in drei Cnrperioden
32 Personen daselbst ausgenommen. —

Endlich wird auch im Armenbad - Spital zu Hall  in Sberösterreich jährlich
eine Anzahl erwachsener armer Kranker ans Kosten der Gemeinde Wien verpflegt . Die
Kosten betragen per Kopf und Tag 80 kr. Im Jahre 1897 waren dort von der
Gemeinde Wien 57 Personen (20 männliche, 30 weibliche), mit einem Aufwande von
1336 ft. 40 kr. nntergebracht . —

Im Spitale für arme scrophulöse Kinder in Baden  sind zufolge Über¬
einkommens vom 27 . Mai 1884 für die Commune Wien 12 Plätze reserviert , welche
während der Cursaison mehrmals besetzt werden . Tie Curdauer beträgt in der Regel
42 Tage . Im Jahre 1897 wurden in dieser Anstalt 30 Kinder (15 männliche, 15 weib¬
liche) auf Communalplätzen untergebracht.

Die Gesammtauslage der Gemeinde (für die Verpflegung und Beförderung der
Kinder nach Baden und zurück, sowie für die Remuneriernng der Wärterinnen ) betrug
bei 1778 Verpflegstagen 1274 ft. 60 kr.

Ter Cnrerfolg war laut Berichtes des Stadtphysikates ein günstiger ; von den
verschiedenen Krankheitsformen erschienen Beinhaut - , Gelenks- und Knochenschwellungen,
sowie chronische Ekzeme am günstigsten beeinflusst . —

Scrophulöse Kinder ini Alter von 4 bis 14 Jahren fanden weiters Aufnahme
im Kaiserin Elisabeth Kinderspitale in Hall.

In diese Anstalt wurden im Jahre 1897 49 Kinder ( 19 männliche, 30 weib¬
liche) , auf die Curdauer von durchschnittlich 45 Tagen abgegeben. Tie Gesammtans-
lage hiefür betrug 1890 fl. Die Reisekosten für die Kinder werden vom Kaiserin Elisabeth-
Kinderhospitalverein bestritten , welcher eigene Kindertransporte nach und von Hall ver¬
anstaltet.

Günstig beeinflusst wurden von der Cur scrophulöse Augen-, Knochen-, Gelenks- und
Hauterkrnnkungen , sowie Halsdrüsenschwellungen . —

In das Seehospiz in Grado,  in welches die Gemeinde Wien seit dem
Jahre 1884 Kinder entsendet, wurden im Jahre 1897 45 Kinder (15 männliche,
30 weibliche) ans die Curdauer von 60 Tagen abgegeben.

Von diesen Kindern wurden 40 in Wien heimatberechtigte Kinder für Rechnung
der eigenen Gelder , die übrigen , nicht in Wien zuständigen Kinder , theils für Rechnung
der Dr . Hardt 'schen  Stiftung , theils für Rechnung des Goldschmidt 'schen  Legates
verpflegt . Die Gesammtauslagen hiefür betrugen 2400 fl.

Durch den Curgebrauch wurden Blntnrmuth , Drüsenschwellungen , Knochen-
und Beinhautentzündungen günstig beeinflusst . —
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In dns Sechospiz in Triest , in welchem die Curdnncr in der Regel 100

bis 110 Tcige beträgt , wurden im Jahre 1897 50 Kinder (23 männliche , 27 weib¬

liche) ans Rechnung der Gemeinde abgegeben . Die Gesammtkosten für die Entsendung

dieser Kinder betrugen 4887 fl. Ter Curerfolg war ein sehr befriedigender.

Zur Cur waren schwere Fälle van Knochen - und Gelenkserkrankungen , scrophn-

lösen Hantgeschwüren , 2lngenentzündungen und Halsdrüsenschwellnngen ansgewählt
worden . —

Im Marin Theresia - Seehospize in San Pelagio , welches sich für schwer-

kranke scrophulöse und rhachitische Kinder besonders heilbringend erwiesen hat,

wurden im Jahre 1897 20 Plätze permanent besetzt gehalten , dem genannten Vereine

für jeden besetzten Platz eine Verpflegsgebür von 80 kr. per Tag geleistet und außer¬

dem die separat ausgerechneten , durch den Transport der Kinder von Wien nach San

Pelagio und zurück entstandenen Kosten vergütet.

Außer den 20 commnnalen Zahlplätzen hat der Verein auch 10 Plätze für vom

Magistrate vorgeschlagene , nicht in Wien zuständige , aber hier wohnhafte Kinder

unentgeltlich permanent besetzt gehalten.

Im Jahre 1897 wurden in diesem Hospize 122 Kinder (66 männliche , 56 weib¬

liche) mit einer Auslage von 5840 fl. untergebracht . Der Curerfolg war ein günstiger

und wurden die schwersten Fülle von Scrophnlose in diese Anstalt abgegeben . —

Im Kaiser Franz Joses - Kinderhospiz in Sulzbach bei  Ischl , welches

den Zweck hat , rhachitische , scrophulöse , sowie an Schwächeznständen leidende Kinder

in Behandlung zu nehmen , wurden im Jahre 1897 10 Plätze permanent besetzt

gehalten . Die Verpflegsgebür beträgt per Kops und Tag 80 .kr.

Außer diesen 10 commnnalen Zahlplätzen hat der Verein » och 5 Plätze für vom

Magistrate vorgeschlagene Kinder permanent unentgeltlich besetzt gehalten.

Ter Curerfolg war ein sehr befriedigender . In diesem Hospize wurden im Berichts¬

jahre 94 Kinder (43 männliche , 51 weibliche ) mit einer Gcsammtsauslage von 2920 fl.

untergebracht.

b, ArmkiikrilnkeiiMgc innerhalb der Heilanstalten.

Tie Kosten für die Spitalbehaudlnug armer Kranker fallen nicht der Heimat-

gemeiude , sondern dem Landesfonde zur Last , jedoch wird , wenn eine im Genüsse einer

Pfründe stehende Person in einem öffentlichen Krankenhause Aufnahme findet , die für

die Zeit ihrer Verpflegung entfallende Pfründenquote an die Spitalsverwaltung zur

theilweisen Deckung der Verpflegskosten abgeführt . Den in Wien bestehenden nicht¬

öffentlichen Krankenhäusern , in welchen arme Kranke ausgenommen werden , wurden , wie

in den früheren Jahren , entsprechende Subventionen gewährt.

Kranke , welche wegen llnheilbarkeit ihres Leidens sich zur Spitalpflege nicht

eignen , und Geheilte , welche sich nicht selbst überlassen werden können und auch von

ihren Angehörigen nicht übernommen werden , müssen ans Grund des Erlasses des

k. k. Ministeriums des Innern vom 17 . Juni 1869 , Z . 1713 , von der Gemeinde,

in welcher das Krankenhaus gelegen ist, zur Obsorge übernommen werden . Näheres

hierüber ist in dem Abschnitte „Armenversorgnng " zu finden.
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Im Jahre 1897 wurden
unentgeltlich verpflegt unentgeltlich

a ) in den in Verwaltung des

Personen durch Tage mit einer
Auslage von

ambulatorisch
behandelt
Personen

Staates stehenden Anstalten . .
b) in der n .-ö. Landes -Jrren-

40 . 107 1,022 .580 1,022 .580 fl. 176 .434

anstatt.

c) in der n .-ö Landesgebär-

1 .232 167 .552 184 .307 „ --

anstatt.

ck) in den aus Mitteln der

Privatwohlthätigkeit erhaltenen

11 . 127 218 .766 „

Krankenanstalten.

e) in den ans Mitteln der

Privatwohlthätigkeit erhaltenen Re-

12 .094 277 .310 347 .204 „ 136 .061

convalescentenhäusern . . . . 1 .250 — 26 .525 „ —

t ) in den aus Mitteln der

Privatwohlthätigkeit erhaltenen
Kranken -Ordinationsinstituten — — „ 96 .851

Tie Auslage für die letztgenannten Institute betrug 38 .015 st.

Die Auslagen für die Beerdigung mittelloser Personen werden unter den

Sanitätsauslagen verrechnet , und sind daher hier nicht anzuführen . Auf Koste » dcS
St . Josef von Arimathäa - Vereines , welcher Arme unentgeltlich beerdigen lässt,
wurden im Berichtsjahre 2869 Personen beerdigt , und betrugen die Auslagen für die
Bestattung derselben 6176 fl.

5. Armenkinderpflege.

Die Armenkinderpflege stützt sich gleich der Pflicht der Armenverforgung überhaupt
auf die Bestimmungen des IV . Abschnittes des Heimatgefetzes , nimmt aber insoferne
eine ganz exceptionelle Stellung ein , als das jugendliche Alter der Pfleglinge nur zu
häufig auch die Sorge für ihre Erziehung , für die physische Erhaltung , ja selbst für
die persönliche Sicherung derselben fordert.

Lebendig wird diese pflichtgemäße Obsorge , wenn jene der Kindeseltern dauernd
oder zeitweilig verhindert oder wenigstens eingeschränkt ist.

Solche Fälle treten ein , wenn die Eltern im Hinblicke auf ihre eigene Erwerbs¬
losigkeit oder den großen Familienstand die Kinder nicht erhalten können , wenn sie mit
Tod abgehen , erkranken , delogiert oder arrestiert werden , sich leichtsinnig entfernen , um

die Sorge für die Nachkommen einfach abzuschütteln , oder , was leider auch nicht zu
den Seltenheiten gehört , wenn -Kinder selbst ihren Eltern entlaufen und am Wiener
Platze als unterstandslos anfgegrifsen werden . Dieser Theil der Armenpflege ist ein so

bedeutender , dass hiefür ein eigenes Departement errichtet wurde , dem die Armen¬
institute , die Waisenväter und Waisenmütter unterstützend zur Seite stehen.

Die Überwachung der magistratischen Pfleglinge war 353 Waisenvätern und
114 Waisenmüttern , sowie den städtischen Ärzten anvertrant.
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»> Irmenkindrrpflkge außrrhalli der Anstalten.
Tritt der Fall der commnualen Sbsorge für ein Kind ein nnd sind die Eltern

in der Lage , das Kind selbst zu behalten , so erhalten sie llnterstützungsbeiträge
van invnatlich 2 fl. für eines , nach Umständen auch für mehrere Kinder . Nach dem
Stande am Ende des Jahres 1897 betrug die Anzahl der mit salchen Unterstützungs¬
beiträgen betheilten Kinder 3622 (1529 männliche , 2093 weibliche ), die Auslage hiefür
103 .820 fl . 4 kr.

Sind beide Eltern ader wenigstens der eheliche Vater , beziehungsweise die
uneheliche Mutter nicht mehr am Leben , so werden den Kindern Waisenpfründen
van 3 fl., bei besonderer Rücksichtswürdigkeit von 5 fl . monatlich gewährt.

Die Anzahl der mit Waisenpfründen bctheilten Kinder bezifferte sich am Ende
des Berichtsjahres mit 2269 (954 männliche , 1315 weibliche ) . Die Auslage für Waisen¬
pfründen betrug 100 .037 fl . 65 kr.

Ist es nicht möglich , ein Kind bei seinen Eltern zu belassen , dann wird es bei
Privaten gegen Zahlung eines Kostgeldes  von 6 nnd 8 fl. , nnd nur in Ausnahms-
sällen , wie bei kranken Kinder » , gegen ein höheres Kostgeld , nnd zwar in der Regel
in Wien nntergebracht , einerseits um die hiemit verbundenen ökonomischen Vortheile
Wiener Familien znzuwenden , andererseits weil die Aufsicht eine viel leichtere nnd
sichere ist, wenn gleich die Pflege ans dem Land billiger ist.

Die Zahl der bei Pslegeparteie » nntergebrachten Kinder bezifferte sich am Ende
des Berichtsjahres mit 1899 <1019 männliche , 880 weibliche ) ; davon waren 375
>158 männliche , 217 weibliche ) außerhalb Wiens nntergebracht . Die Auslage für
Kostgelder bezifferte sich mit 172 .802 sl. 76 kr.

Tie Pflege der Kostkinder war im ganzen eine gute ; gelangen in dieser Richtung
Klagen an den Magistrat nnd erweisen sie sich als berechtigt , so wird im kurzen Wege
ein Pflegewechsel vorgenommcn.

Solche Fälle kamen im Jahre 1897 im ganzen 23 vor.

Tie Anzahl der Pflegeparteien  betrug 1812.
Zufolge des Gemeinderathsbeschluffes vom 1 . Februar 1888 haben die Pflege¬

parteien aus dem Kostgelde auch die Bekleidung  ihrer Pfleglinge , zu bestreiten;
doch kann in dringenden Fällen für Kinder , die vom Magistrate in die Kostpflege ge¬
geben werden nnd mangelhaft bekleidet sind , sowie für bereits in Kostpflege befindliche
Kinder , deren Pflegeeltern arm sind , sich aber sonst entsprechend erwiesen haben , die
Kleidung in natura beigestellt werden . Den Pflegeparteien werden zur Anschaffung von
Kleidern für die Kostkinder auch ans Spenden , namentlich der I . österreichischen Spar-
eassa , sowie aus Stistungsgeldern und aus dem Waisenfonde Geldbeträge verabfolgt;
ebenso werden viele Kostkinder bei de » von Wohlthütigkeitsvereinen oder von den
Armeninstituten veranstalteten Weihnachtsbetheilungen mit Kleidungsstücken versehen.

Außerdem erfolgt nnd zwar im Maße der strengen Nothwendigkeit auch die Be¬
kleidung jener armen Kinder , welche dem Asyl für verlassene Kinder zugestellt werden.

Im Jahre 1897 wurden bekleidet : 569 dem Asyle für verlassene Kinder zuge¬
führte Pfleglinge (331 Knaben , 238 Mädchen ) mit 4141 Kleidungsstücken u »d einem
Kostenanfwande von 5320 fl. 32 kr., sowie 589 städtische Kostkinder (393 Knaben,
196 Mädchen ) mit 4218 Kleidungsstücken und einem Kosteiiauswnnde von 8315 fl. 76 kr.,
daher im ganzen 1158 Kinder mit einem Aufwands von 13 .636 fl . 8 kr.

Verwaltuitgsbericht der Stadt Wie». 17
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Auch für das Badebedürsnis der Kostkinder ist gesorgt; die näheren Bestimmungen
des bezüglichen Stadtrathsbeschlusses vom 10. Juli 1894 erscheinen im letzten Ver-
waltnngsberichteSeite 489 des Weiteren auseinander gesetzt.

Von der Betheilnng armer Kinder mit Lernmitteln wird im Abschnitte „Unter¬
richtswesen" die Rede sein.

Au dieser Stelle soll noch das die öffentliche Armenpflege in hohem Maße
unterstützende Wirken der zahlreichen in Wien bestehenden Vereine für Armen-
ki » d e r b e t h e i l u n g (1897 210 mit 32.633 Vereinsmitgliedern) hervorgehoben
werden. Im Berichtsjahre wurden aus Vereinsmitteln 15.472 Kinder (7379 männliche,
8093 weibliche) mit einem Anfwande von 213 .060 fl. 75 kr. betheilt. In der Gesammt-
zahl der betheilten Kinder sind auch 6882 vom Centralvereine zur Beköstigung armer
Schulkinder beköstigte Kinder mit inbegriffen; die Auslage für deren Beköstigung betrug
33.509 fl. 2 kr. Der genannte Verein erhält von der Gemeinde eine Subvention von
20 .000 fl. jährlich.

b» Armkukiudrrpkegk innerhalb der Anstalten.
1. Städtisches Asyl für verlassene Kinder.

Das Asyl für verlassene Kinder hat den Zweck, Kindern, denen die Obsorge ihrer
gesetzlichen Vertreter augenblicklich fehlt und deren sich somit die Gemeinde in Aus¬
übung der ihr gesetzlich obliegenden Armenpflicht annehmen muss, bis zur definitiven
Verfügung über dieselben eine vorübergehende Unterkunft zu gewähren.

Die Versorgung solcher Kinder, welche sich selbstverständlich aus den ärmsten
Stünden sammeln und häufig in sehr vernachlässigtem und höchst unreinem Zustande
in das Asyl gelangen, ist begreiflicherweise keine leichte.

Jedes Kind wird sofort nach dem Einlangen gebadet, gereinigt nnd soweit es
nothwendig ist, mit Kleidungsstücken versehen; das Asyl ist mit dem II. städtischen
Waisenhanse räumlich verbunden; auch stehen beide Anstalten unter derselben Verwaltung,
gleich wie die Verköstigung der Zöglinge des Ashles ans der Küche des Waisenhauses
erfolgt nnd der ärztliche Dienst in beiden Anstalten von demselben Hausarzte besorgt wird.

Die Gesammtzahl der im Jahre 1897 dem Asyle für verlassene Kinder, be¬
ziehungsweise dem betreffenden Magistrats-Departement zugeführten Kinder betrug 794.
Verpflegt wurden im Asyle 476 Knaben und 318 Mädchen, zusammen daher
796 Kinder durch 3304 Tage mit einem Anfwande von 9268 fl. 64 kr.

2 . Städtische Waisenhäuser.

Die Aufnahme in diese Anstalten setzt das Heimatrecht in Wien, das schul¬
pflichtige Älter, sowie die doppelte oder wenigstens die Verwaisung seitens des Vaters,
bei unehelichen Kindern jene seitens der Mutter voraus. Die Kinder erhalten in den
Waisenhäusern die vollständige Pflege, sowie eine sittliche und religiöse Erziehung.

Tie Commune Wien besitzt gegenwärtig 8 Waisenhäuser, deren 7 einen Beleg¬
raum für je 100 Kinder haben, während das VIII., das sich in den beschränkten Räum¬
lichkeiten des bestandenen Waisenhauses der ehemaligen Vorortegemeinde Unter-Meidling
im XII. Bezirke befindet, nur 50 Kinder anfnehmen kann.

Von diesen Anstalten sind vier ausschließlich zur Aufnahme von Knaben, drei
für Mädchen und eines — jenes in Klosterneuburg— zur Unterbringungvon Knaben
und Mädchen bestimmt. Im Berichtsjahre betrug die Zahl der Zöglinge am Ende des
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Jahres 671 (430 männliche, 241 weibliche), die Zahl der Verpflegs- und Urlanbs-
tage 236.712, die Summe der Anslagen 208 .663 fl. 20 kr., die Verpflegskosten per
Kaps und Tag 88'61 kr.

Die Zahl der Zöglinge am Ende des Schuljahres bezifferte sich mit 681 (434
männliche, 247 weibliche) ; hievon besuchten die Volksschule 450 (293 männliche, 157
weibliche), die Bürgerschule 199 (138 männliche, 61 weibliche), eine Mittelschule
3 Knaben, eine Handelsschule5 Mädchen; 24 Mädchen besuchten keine Schule mehr.

Van den Zöglingen besuchten die Schule mit sehr gutem Erfolge 197 (136 männ¬
liche, 61 weibliche), mit gutem Erfolge 411 (263 männliche, 148 weibliche), mit
schlechtem Erfolge 50 (31 männliche, 19 weibliche); nicht qualifieiert blieben 23 (4 männ¬
liche, 19 weibliche).

Hiebei wird bemerkt, dass für die Pfleglinge des V. städtischen Waisenhauses in
Klosterneuburg eine eigene, interne dreiclassige Volksschule besteht, deren Leitung
dem jeweiligen Waisenhausvater, der normalmäßig ein geprüfter Lehrer sein muss,
zukommt, während in den übrigen Anstalten bloß znm Zwecke des Nachunterrichtes
eigene Correpetitoren ans dem Lehrerstande ausgenommen werden.

Die Überwachung in den weiblichen Handarbeiten imI., V., VII. und VIII. Waisen¬
hanse erfolgt durch die hiefür im Hause selbst bestellten Lehrkräfte. In ähnlicher Weise
erhalten die Waisenhauszöglinge den musikalischen Unterricht innerhalb der bezüglichen
Anstalten.

Abgesehen aber von diesem, für Rechnung der Commune erthcilten Musik- und
Gesangunterrichte erhalten die Zöglinge einzelner Waisenhäuser auch außerhalb der
Anstalt unentgeltlich gediegene, musikalische Unterweisung.

So frequentierten 10 Zöglinge des IV. Waisenhauses unentgeltlich die Musik¬
schulen des Julius Hirs  chl e r und Otto S ch allinger  im X. Bezirke, welche
ihnen diese Gelegenheit in wahrhaft uneigennütziger Weise anboten.

Was die leiblichen Bedürfnisse der Zöglinge betrifft, so erfolgt deren Befriedigung
zunächst an der Hand einer für alle Waisenhäuser, mit Ausnahme jenes in Kloster¬
neuburg, giltigen, für jeden Tag des Jahres berechnetenS p e i s e o r d n u n g in
eigener Regie; jene für Klosterneuburgweicht mit Rücksicht auf den kränklichen Zustand
der dortigen Zöglinge einigermaßen von der allgemeinen Regel ab.

Die Ansspeisuug der Kinder wird periodisch und unangemeldet von Beamten
des Waisendepartemeuts und der Stadtbuchhaltnng, die Lieferung der Rohmate¬
rialien vom Marktamte überwacht.

Die K leidnng  der Waisenhauszöglingeist eine uniforme, dabei aber eine
recht zierliche.

Der G e s u n d h e i t s z u st a n d der Waisenhauszöglinge war ein entsprechend
günstiger; Insertionen blieben infolge der sofortigen Abgabe der Erkrankten an die
Spitäler stets ans einzelne Fälle beschränkt.

Der permanente ärztliche  D i e n st in den Waisenhäusern ist besonders be¬
stellten Hausärzten anvertraut, deren Obliegenheiten in einer speciellen allgemeinen
Instruction zusammengcfasst sind; nur der Hausarzt in Klosterneuburg hat in Anbetrachr
der Bestimmung dieses Hauses, als Aufenthaltsort für scrophulöse und kränkliche Kinder
überhaupt, einen strengeren Pflichtenkreis und insbesondere die Obliegenheit der täglichen
Frequentierung der Anstalt.

17*



.XIX. Armemvesen. — I'. Armenkiilderpflcac.260

Zu dm administrativen Geschäften der Hausärzte gehört auch die quartalmässtgc
Untersuchung der Pfleglinge in Bezug ihrer Gewichtszunahme, svwie des Wachsthnms;
die bezüglichen Bevbachtungen im Berichtsjahre ließen auf nvrmale körperliche Pflege der
Kinder schließen. Hier ist nach zu bemerken, dass der Zahnarzt Dr . Friedrich Tur-
nvwsky  nach immer in hvchherziger Weise die fachmännische Behandlung der Waisen-
hanszöglinge ausübt und der günstige Zustand der in der Bildung befindlichen Gebisse
der Zöglinge vvrnehmlich seiner Aufmerksamkeit zu verdanken ist.

Die Kinder verbleiben regelmäßig- bis zur Erreichung des 14. Lebensjahres,
beziehungsweise bis zum Ablaufe des betreffenden Schuljahres in den Waisenhäusern;
die anstretenden Knaben widmen sich in der Regel einem geiverblichen Berufe, die
Mädchen zumeist dem Hausdienste; besvnders talentierten Pfleglingen wird die Stndien-
laufbahn ermöglicht.

Das für ausgetretene Waisenhauszöglinge normierte Freigewand  wurde im
Jahre 1897 an 58 Knaben verliehen, die Auslage hiefür betrug 2784 fl.; die für
Waisenmädchen beim Eintritte in eine Lehre vder in einen Dienst bestimmte Ausstattung
wurde an 41 Mädchen mit einer Auslage von 939 fl. 32 kr. ausgefolgt.

Von den im Juli 1897 ausgetretenen Zöglingen traten 69 in eine Lehre, 27 in
einen Dienst, während 15 sich einer höheren Ausbildung widmeten.

Ans den verschiedenen Humanitären Zweckstiftnngen und Gelegenheitsspenden im
Gesammtbetrage von 9714 ft. 89 kr. wurden 170 Zöglinge betheilt.

t Verpflegung von Kindern in nicht städtischen Anstalten.

Tie zur Versorgung überstellten Kinder, welche noch nicht 6 Jahre alt sind,
werden vom Magistrate in der Regel der niederösterrcichischen Landesfindet-
anstalt gegen Zahlung der vereinbarten Verpflegsgebüren abgegeben; die Findelanstalt
bringt diese Kinder bei Privatparteien gegen ein Kostgeld unter, welches auf Grund
des Gemeinderathsbeschlusses vom 13. Jänner 1891 für Kinder im ersten bis znm
vollendeten zweiten Lebensjahre mit 8 ft. pro Monat, und für Kinder vom dritten bis
znm vollendeten zehnten Lebensjahre mit monatlich 6 fl. bemessen ist.

Die Zahl der in der niederösterreichischen Landesfindelanstalt ans Kosten der
Gemeinde verpflegten Kinder betrug im Jahre 1897 : 447 , die Auslage für dieselben
35.017 ft.

Die für nicht zuständige Kinder ausgelaufenen Kosten werden von den betreffenden
Zustündigkeitsgemeiuden oder von zahlungsfähige» Verwandten der Kinder als Rück¬
ersatz angesprochen.

Im k. k. Waisenhause in Wien wurden auf die daselbst bestehenden Freiherr
von Chaos 'schen Stiftplätze, bezüglich welcher der Gemeinde das Recht der Präsentation
an die k. k. niederösterreichische Statthalterei zusteht, während des Jahres 1897
7 Knaben im Sinne des Stistbriefes neu ausgenommen.

Im k. k. Blinden -Erziehnngsinstitnte waren am Schlüsse des Jahres 1897
für Rechnung der Gemeinde Wien 10 Kinder untergebracht; die ansgelaufenen Ver-
pflegskosten betrugen 3533 fl.
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Im k. k. Taubstummeninstitute stmiden am Ende des Jahres 1897
17 Knaben nnd 8 Mädchen auf Commnnalplätzcn in Verpflegung; die in diesem Jahre
bezahlten Verpflegskosten betrugen 13.986 ft. 99 kr.

Im allgemeinen österreichischen israelitischen Taubstnmmeninstitnte
waren während des Jahres 1897 3 Zöglinge nntergebracht. Die Verpflegskosten
beziffern sich mit 875 fl.

Im Asyle „Stephaniestiftnng " in Biedermannsdorf bestanden ebenfalls
Communalstistplätze für schwachsinnige, jedoch entwicklnngs- nnd lernfähige Kinder und
wurde für einen Stiftplatz die jährliche Berpflegskostengebür Non 400 fl. entrichtet.
Im Jahre 1897 befanden sich ans diesen Stiftplätzen 10 Kinder mit dem Aufwande
von 4000 fl.

Von den im Franz Joscph -Jugendasyle in Weinzierl bestehenden 25 ganzen
nnd 25 halben Communalzahlplätzen zu je 300 fl., beziehungsweise 150 fl., waren
im Jahre 1897 22 ganze und 2 halbe Plätze besetzt; der Aufwand betrug 6857 fl. 48 kr.

Mit den Beschlüssen vom 16. Juli nnd 26 . November 1897 hat der Gemeinde¬
rath die allmählige Auslassung sämmtlicher, von der Commune bezahlten Plätze im
k. k. Taubstummen- nnd k. k. Blindeninstitute, im allgemeinen österreichischen israeli¬
tischen Taubstummeninstitute, im Asyle „Stephaniestiftung" zu Biedermannsdorf, im
Franz Joseph-Jugendasyle zu Weinzierl nnd die Unterbringung der betreffenden
bedürftigen Zöglinge in den bezüglichen, vom Lande Niederösterreich erhaltenen, daher
auch den Wiener Kindern offen stehenden Anstalten dieser Art ungeordnet.

Hiedurch wurde es in der That möglich, ein jährliches Ersparnis von 34.715 fl.
zu erzielen.

In normaler Verpflegung befanden sich weiter gegen Bezahlung des entsprechenden
Kostgeldes Kinder: im Kinderasyle „Hnmanitas" in Kahlenbergerdors1 Mädchen, im
evangelische» Waisenhause 14 Knaben nnd 4 Mädchen, im Vinccntinum in Fünfhans
44 Knaben, im Stephaneum in Biedermannsdorf 2 Mädchen, im Norbertinum in
Pressbaum 32 Knaben, in den Nettungshäusern des Wiener Schutzvereines in llnter-
St . Veit und Ernstbrunn 3 Knaben und 1 Mädchen, im Kloster der barmherzigen
Schwestern im VI. Bezirke 11 Mädchen, im Kloster Klater missncorcliae im XV. Bezirke
10 Mädchen, im Kloster zum armen Kinde Jesu im XIX. Bezirke 12 Mädchen, im
Kloster der Töchter des göttlichen Heilandes im X. Bezirke 8 Mädchen, im Kloster
der Schnlschwestern äs notrs äams in Fünfhaus 1 Mädchen, im Kinderasyl St . Josef
in Breitensee 15 Mädchen, im Herz Maria-Kloster in Weinbaus 2 Mädchen, im
katholischen Waisenhause in Krems 14 Mädchen, im Kloster znm armen Kinde Jesu in
Netz 1 Mädchen, im Erzherzogin Marie Valerie-Kinderasyl zu Wels 5 Knaben nnd
1 Mädchen, im Kloster der Schulschwestern in Frankenburg in Oberösterreich1 Mädchen,
im Kloster der Schulschwester» in Hengsdorf bei Wildon in Steiermark 1 Mädchen,
im Kloster Vlater acimiiubilis im XI. Bezirke 1 Mädchen, in der evangelischen Waisen-
und Rettungsanstalt Weikersdorf bei Gallneukirchen in Oberösterreich 3 Knaben nnd
endlich in der Erziehungsanstalt Edmundsberg in Salzburg 1 Knabe.

Hier wäre noch zu bemerken, dass in der städtischen Kind erb ewa hransta lt  im
XVII . Bezirke 325 Kinder ( 168 männliche , 157 weibliche ) mit einer Auslage von
2196 fl. 16 kr. nntergebracht waren.
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Im k. k. Blindenerziehnngsinstitute im VIII . Bezirke wurden im Berichts¬
jahre 71 Kinder (43 männliche , 28 weibliche ) mit einer Auslage von 28 .866 fl. 16 kr.,
im k. k. Taubstummeninstitute im IV . Bezirke 79 Kinder (49 männliche , 30 weib¬
liche) mit einer Auslage von 44 .654 ft. 75 kr., in der niederösterreichischen Landes-
Blindenschule in Purkersdorf in Niederöstcrreich 27 Kinder (16 männliche , 11 weib¬
liche) mit einer Auslage von 10 .314 ft . und in der Laudes - Taubstummenschule im
XIX. Bezirke 139 Kinder (80 männliche, 59 weibliche) mit einer Auslage von 18 .300 ft.
unentgeltlich verpflegt.

Auch auf dem Gebiete der Armeukinderpflege innerhalb der Anstalten ist das

Wirken der Privatwohlthätigkeit ein hervorragendes . So waren im Berichtsjahre in
den aus Privatmittelu erhaltenen Anstalten zur bloß zeit - oder theilweisen Verpflegung
armer Kinder (Kinderbewahranstalten , Krippen , Kinderhorte , Feriencolonien ) 8144 Kinder
ldavon 4724 in Wartanstalten und Krippen ) mit einer Auslage von 130 .591 ft . 82 kr.,
in Anstalten für die Verpflegung verwaister Kinder 808 Kinder mit einer Auslage
von 122 .062 ft . 35 kr., in Anstalten für die Verpflegung nicht verwaister , vollsinniger
Kinder 307 Kinder mit einer Auslage von 54 .840 fl . 71 kr., endlich in Anstalten für
die Verpflegung nicht vollsinniger oder verwahrloster Kinder 223 Kinder mit einer

Auslage von 78 .169 ft . 37 kr. unentgeltlich verpflegt , wobei bei den außerhalb Wiens
befindlichen Anstalten nur jene Zöglinge mitgezühlt wurden , welche auf Kosten der
Gemeinde verpflegt , oder in Wien heimatbcrechtigt , beziehungsweise wohnhaft waren.

6. Arinenversorgung.

Arme , denen auch mit einer regelmäßig wiederkehrendcn Unterstützung nicht zu
helfen ist, werden in die hiefür bestehenden Gemeindeanstalten ausgenommen ; solche
Anstalten sind die Grundarmenhäuser , die Grundspitäler , die Versorgungsanstalten und
die bei der Einverleibung der ehemaligen Vororte übernommenen Vororte -Armenhäuser.

s Gruildarmriihiillsrr.
Die Grundarmenhäuser sind durch die Privatwohlthätigkeit mittels Stiftungen

errichtet worden und zur Aufnahme solcher Armer bestimmt , welche ihren Unterstand nicht
bestreiten können . Sie werden daher zur Unterbringung solcher Armer verwendet,
welche im Genüsse einer Pfründe oder eines sonstigen kleinen Bezuges stehen . Die
Verwaltung der Grundarmenhänser obliegt den Bezirksvorstehern.

Gegenwärtig bestehen noch die Grundarmenhänser im III . Bezirke , Rochnsgasse
Nr . 8 (Laurenz Hieß ' sche Stiftung ), im III . Bezirke , Gestettengasse Nr 2 und im
IV. Bezirke, Neumanngasse Nr. 6 . Das Letztere ist ein Theil des ehemaligen Gemeinde¬
hauses , welches jetzt als Schule verwendet wird ; die Entfernung der Pfründner aus
diesem Gebäude ist daher sehr wünschenswert und sind schon längere Zeit Ver¬
handlungen wegen Abänderung des Stistbriefes anhängig . Außerdem besteht noch das
Susanna Bachm ann 'sche Stiftnngshaus im V . Bezirke , Pilgramgasse Nr . 3.

Im Jahre 1897 waren in diesen 4 Grundarmenhänsern 104 Personen unter¬

gebracht . Die Auslagen der Gemeinde betrugen , abgesehen von den Stiftnngsintercssen
und den von den Pfleglingen bezogenen Pfründen 1470 fl . 44 kr.
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b) Grundspitäler.
Die Grnndspitäler, welche im Anfang des 18. Jahrhunderts van den innerhalb

des Wiener Burgfriedens gelegenen Grundherrschaften errichtet und später von der
niederösterreichischen Landesregierung aus der Armencasse erhalten wurden, sind im
Jahre 1842 in die Verwaltung der Gemeinde Wien übergegangen. Gegenwärtig
bestehen noch die Grundspitäler im II. Bezirke, Im Werd Nr. 19 und im VI. Bezirke,
Gnmpendorferstraße Nr . 106. Die daselbst aufgenommenen Personen erhalten außer
der Wohnung, Beheizung und Beleuchtung, sowie den verfügbaren Stiftungsinteressen
eine Verpflegsgebür, die zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 16. Juli 1897 iu
ersterer Anstalt 23 kr., in letzterer Anstalt 7 kr. täglich betrügt; außerdem beziehen
die Anstaltsinsassen ein Wäschereinigungsgeld von monatlich 52'5 kr.

Im Berichtsjahre waren iu den beiden Grundspitälern 103 Personen unter¬
gebracht und betrugen die Auslagen der Gemeinde, abgesehen von den Stiftungs-
interessen und den oben angeführten Bezügen der Pfleglinge 7302 fl. 40 kr.

v) Armenhäuser der ehemaligen Norortegemcindeu.
Von den Armenhäusern der ehemaligen Vorortegemeinden bestehen derzeit noch 18;

sie werden von den Armeninstituts-Vorstehungen verwaltet. Die in ihnen untergebrachtcn
Personen erhalten eine Verpflegsgebür monatlicher 8 fl. und ein Wäschereinignngsgeld
monatlicher 60 kr.

Am Ende des Berichtsjahres waren in diesen .Armenhäusern 307 Personen
nntergebracht. Die Kosten der Gemeinde, abgesehen von den Stiftnngsinteresse» und den
Pfründenbezügen betrugen 46.811 fl. 74 kr.

i!) NersorgungshSuser.
Die städtischen Versorgungshänser dienen zur vollständigen Versorgung solcher

Personen, welche wegen ihres Alters, ihrer Gebrechlichkeit oder aus anderen Gründen
für die offene Armenpflege nicht geeignet sind. Die Gemeinde Wien besitzt derzeit
ein Bürgerversorguugshaus in Wien, ferner je ein Versorgnngshaus in Wien, in
Liesing, in Mauerbach, in Abbs a. d. Donau und in St . Andrä a. d. Traisen. Das
Bürgerversorgungshaus ist Eigenthum des Bürgerspitalfondes; die Versorgungshänser
in Ubbs und St . Andrä gehören ausschließlich dem Wiener allgemeinen Versorgungs-
fonde; die Anstalten in Wien und in Liesing sind theils Eigenthnm dieses Fondes,
theils der Gemeinde; das Versorgungshaus in Mauerbach ist Eigenthum des Religions-
fondes, während der Gemeinde bloß das Benützungsrecht znsteht.

Tie Versorgnngsanstaltenwerden unter Oberaufsicht des Magistrates von je einem
Verwalter geleitet, dem das »öthige Beamten- und Dienstpersonale zugewiesen ist. Das
letztere ist theils definitiv, theils gegen Kündigung angestellt. Außerdem werden auch
Anstaltspfleglingegegen tarifmäßige Entlohnung zu Dienstleistungen herangezogen, wenn
sie dazu geneigt und geeignet sind. Mit Gemeinderathsbeschluss vom 7. Tecember 1897
wurden die Entlohnungen für die von den Pfründnern verrichteten Arbeiten und Dienst¬
leistungen neu systemisiert und bestimmt, dass die neuen Löhne mit 1. Jänner 1898 in
Wirksamkeit zu treten haben.

In die allgemeine Versorgungsanstalt in Wien werden zunächst die aus den
Wiener öffentlichen Krankenanstalten als unheilbar in die Armenpflege der Gemeinde
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abgegebenen Personen anfgenommcn Tic Möser Anstalt dient hauptsächlich zur Unter¬

bringung Geisteskranker ; die Anstalt in Mauerbach für Alkoholiker und Personen , welche
einer strengen Hausordnung unterworfen werden müssen.

Mit Verfügung des landesfürstlichen Comniissärs vom 11 . Juli und 18 . Sep¬
tember 1895 war in den städtischen Versorgungsanstallcn , mit Ausnahme des Bürger¬
versorgungshauses , an Stelle des Traitenrsystems , nach welchem sich die gesunde»

Pfründner mit einer Geldportiou täglicher 26 kr. bei einem Anstaltstraitenr zu Tarif¬
preisen verköstigten , die Natnralansspeisnng in eigener Regie der Gemeinde ein-
geführt worden ; die Pfründner erhielten die vollständige Verköstigung , 45 Dekagramm
Brot und ein Handgeld täglicher 4 kr. zur Bestreitung kleinerer Bedürfnisse.

Da über diese zwangsweise Natnralverköstigung zahlreiche Klagen der Pfründner

laut wurden , fasste der Gemeinderath am 5 . November 1897 nachstehenden Beschluss:
1 . Tie Berichte der Anstaltsvenvaltungen über die bisherigen Ergebnisse der Ratural

ansspeisung der VersvrgungShäuser -Jusassen werden zur Kenntnis genvmme » .
2 . DaS bisherige System der Natnralansspeisnng wird in der Weise geändert , dass den

Pfleglingen freigcstellt wird , entweder die ganze Verpflegung (Frühstück , Mittag - und Abendmahl)
oder bloß Frühstück und Mittagmahl zu nehmen , in leßterem Falle wird das Abendmahl in
Geld reluiert.

Ferner ist das bisherige Brotgnantnm von 45» auf 30 Dekagramm , beziehungsweise von
drei ans zwei Semmeln hcrabznmindern und die hiedurch erzielte Ersparung per 15 kr. den
Versorgungshaus -Jnsassen derart znzuwcnden , dass denjenigen Pfleglingen , welche die ganze
Verpflegung nehmen , ein von 4 kr. auf 6V kr. täglich erhöhtes Handgeld , denjenigen Pfleglingen
aber , welche bloß Frühstück und Mittagmahl nehmen , unter Hinzurechnung des Abendmahl Relntums
per 2 3 kr., abgerundet auf 2 '6 kr.- >durch die Abrundung des Betrages von 2V kr. ans 2V kr.
ergibt sich ein jährliches Mehrerfordernis von 2600 fl.), ein solches von 8 kr. täglich ansznfolgen ist.

Im übrigen wird die Natnralansspeisnng für jene Versorgungshaus -Jnsassen , welche diese Art
der Verpflegung wünschen , in der bisherigen Weise und im bisherigen Ausmaße aufrecht erhalten.

3 . Der Ausspeisungszwang  wird mit 1 . Jänner 1898 aufgehoben.
4 . Den Anstaltspfleglingen in den fünf Versvrgnngshäusern Wien , St . Andrü , Mbs , Liesing

und Manerbach , welche von der Natnralansspeisnng keinen Gebrauch machen wollen , ist die frühere
Gcbür von 26 kr. pro Tag und Kopf für je fünf Tage im voraus zu bezahlen.

Eine Rückzahlung der bezogenen Gebür hat bei Beurlaubung nicht stattznfinden.
Wenn aber der Urlaub Tage umfasst , für welche die Gebür nicht ansbezahlt wurde , bat

der Pflegling für jene Tage bis zum Ende des Urlaubes , für welche derselbe eine Gcbür nicht
mehr erhalten hat , eine solche auch nicht zu fordern.

Der vom Urlaube rückkehrendc Pfründner tritt vom Tage seines Wiedereintrittes in den
weiteren Genuss seiner Gebür , insoweit diese nicht etwa schon bezogen wurde.

6 . Die Natnralansspeisnng bleibt für jene Pfleglinge , die dieselbe wünschen , gegen LOtügige
Kündigung gewahrt . Es steht daher jedem Insasse » frei , gegen ZOtägige Kvstkündigung wieder fein
Handgeld zu beziehen . Ebenso kann derjenige , welcher bisher das Handgeld bezogen hat , die Natural-
verpflegung dann erhalten , wenn er seinen diesbezüglichen Wunsch fünf Tage vorher bekanntgibt.

Diese Bestimmungen gelten in gleicher Weise für jene Pfleglinge , welche die ganze Ver¬
pflegung erhalten , wie für jene , die bloß Frühstück und Mittagmahl nehmen , und haben dieselben
auch für den Fall des Überganges von der ganzen Verpflegung zu jener mit Ausschluss des
Nachtmahles , und umgekehrt , Anwendung zu finden.

6 . Diejenigen Anstaltsbedienstete » , welche bisher in der Natnralverpflegnng gestanden sind,
bleiben auch fernerhin in derselben.

7 . Der jeweilige Anstaltsleiter ist, jedoch nur in Übereinstimmung mit dem ersten Hausarzte
und gegen Angabe der Gründe , berechtigt , einzelnen Pfleglingen , wie Kranken , Siechen , Säufern
oder solchen Insassen , die zum vernünftigen Gebrauche des Handgeldes sich unfähig oder sich
dessen unwürdig erweisen , die Natnralansspeisnng ans bestimmte oder unbestimmte Zeit anzuweiscn.

8 . Die Verwaltungen der fünf genannten Versorgungsnnstalten sind zu beauftragen,
innerhalb vier Wochen über die gemischte Art der Verpflegung Bericht zu erstatten.
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Da es im Belieben der Pfründner steht, die don ihnen gewählte Berpflegsart
nach vorheriger Anmeldung zn ändern, ist zn Haffen, dass bei entsprechenden Leistungen
der Eigenregie allmählich der größte Theil der Pfründner freiwillig der Natnral-
verpflegnng den Vorzug geben wird. Für die in den städtischen Versorgungsanstalteil
verpflegten Bürgerpfründner, deren Gattinen und Witwen wurde mit Gemeinderaths¬
beschluss vom 17. September 1897 die tägliche Geldportion vom 1. Jänner 1898
angefangen bis auf weiteres um 4 kr., d. i. von 40 kr. auf 44 kr. erhöht.

Die Wäschereinigung in den Versorgungsanstaltenwurde mit den Stadtraths¬
beschlüssen vom 24. Februar und 4. März 1897 einheitlich geregelt. Zur Beaufsichtigung
und Leitung der Wäscherei wurde nämlich für jede Anstalt eine Oberwäscherin bestellt,
welcher das erforderliche Personale aus dem Psründnerstande oder von auswärts Ange¬
wiesen und das Brennmateriale, Seife, Soda w. von der Anstaltsverwaltungbeigestellt wird.

In sämmtlichen6 Versorgnngshäusern, welche einen Belegraum für 2022 männ¬
liche und 2707 weibliche, im ganzen also für 4729 Personen haben, waren am Ende
des Berichtsjahres 4292 Personen (1890 männliche, 2402 weibliche) nntergebracht.
Die Zahl der Verpflegstage betrug 1,541.195, die Summe der Auslagen 878 .081 fl.
70 kr. Die Verpflegskosten per Kopf und Tag berechneten sich
im Bürgerversorgnngshause in Wien mit . 83 '75 kr.
„ allgemeinen Versorgungshause in Wien mit . 55 '40 „
„ Bersorgnngshanse in Liesing mit . . . 49 ' 18 „
„ „ „Ybbs „ . 57 30 „
„ „ „ Mauerbach mit . 53 '13 „

„ St . Andrä „ . 52 '77 „

Die Anzahl der aus den Spitälc r n n berno m m enen 11» heil¬
baren  betrug im Jahre 1897 1566, darunter 789 nicht in Wien heimatberechtigtcn
Personen. Von den Übernommenenwurden 193 von der Heimatgemeinde übernommen
und 197 in ihre Heimatgemeindeheimbefördert.

In den ans Mitteln der Privatwohlthätigkeit erhaltenen Vcrsorgnngs-
anstalten  waren im Berichtsjahre untergebracht: in Anstalten zur bloß zeit- oder
theilweisen Versorgung 2762 Personen (956 männliche, 1806 weibliche) mit einer Aus¬
lage von 36.869 st. 99 kr., in Anstalten zur dauernden und vollständigen Verpflegung
1043 Personen (334 männliche, 709 weibliche) mit einer Auslage von 196.082 fl. 70 kr.

Nähere ziffermäßige Angaben über das Wirken der öffentlichen und privaten
Armenpflege enthält der Abschnitt „Armenpflege" in den Statistischen Jahrbüchern der
Stadt Wien.
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